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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

das Frühjahr  2022 wird überschattet vom völker-
rechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die 
Ukra ine. Den mutigen Ukrainerinnen und Ukrai-
nern gilt unsere aufrichtige Solidarität. Sie kämp-
fen für ihre Freiheit und damit auch für unsere ge-
meinsamen Werte.

Von zentraler Bedeutung bei der Konflikteindäm-
mung ist die Entschlossenheit der internationalen 
Gemeinschaft. Diese wurde von den G7-Finanzmi-
nisterinnen und -ministern sowie den -Notenbank-
gouverneurinnen und -Notenbankgouverneuren 
anlässlich ihres ersten Treffens unter deutscher 
G7-Präsidentschaft am 1. März 2022 unterstrichen. 
Auf Einladung des Bundesministers der Finanzen 
Christian Lindner nahm daran auch der ukraini-
sche Finanzminister Sergii Marchenko teil. Ge-
meinsam mit seinen internationalen Partnern und 
der Europäischen Union unterstützt Deutschland 
die Ukraine auch finanziell. Zudem schneidet ein 
umfassendes Sanktionspaket Russland weitestge-
hend vom internationalen Finanzsystem ab. Wei-
tere Maßnahmen werden in enger internationaler 
Abstimmung beschlossen und durchgesetzt.

Es zeigt sich schon jetzt, dass dieser Krieg auch 
unsere Volkswirtschaften in Mitleidenschaft zie-
hen wird. Welche internationalen wirtschaftlichen 
Auswirkungen der Konflikt haben wird, muss auch 
mit Blick auf die Fiskalregeln in der EU genau be-
obachtet werden. Gerade vor dem Hintergrund 

des Krieges müssen wir in der  EU auch die fiska-
lische Resilienz im Blick behalten, denn fiskalische 
und wirtschaftliche Stabilität sichern unsere Hand-
lungsfähigkeit in Deutschland und Europa.

Wie im Schlaglichtartikel ausgeführt wird, werden 
Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger auch 
in diesen Krisenzeiten dank mehrerer steuerlicher 
Maßnahmen entlastet. Mit dem Steuerentlastungs-
gesetz  2022 und dem Vierten Corona-Steuerhilfe-
gesetz trägt der Staat zu Stabilität und Fairness in 
Zeiten der globalen Krise bei. Dieses Ziel verfolgt 
auch der Zweite Regierungsentwurf für den Bun-
deshaushalt 2022, der am 16. März vom Bundes-
kabinett beschlossen wurde. Dieser soll dazu bei-
tragen, unsere Handlungsfähigkeit zu bewahren 
und Wachstumskräfte zu stärken. Besonders re-
levant mit Blick auf die steigenden Preise, z. B. im 
Energiebereich, sind die zehn Entlastungsschritte, 
die der Koalitionsausschuss im Februar  2022 vor-
gestellt hat. Bei den Stromkosten stellt die vorzei-
tige Abschaffung der EEG-Umlage zum 1. Juli 2022, 
die Mitte März vom Bundeskabinett beschlossen 
wurde, Menschen und Unternehmen eine erste Er-
leichterung von insgesamt circa 6,6  Mrd.  Euro in 
Aussicht.

All diese Maßnahmen sollen die breite Mitte der 
Gesellschaft erreichen: beispielsweise durch einen 
einmaligen Heizkostenzuschuss sowie eine größere 
Entfernungspauschale für Fernpendler. Die Er-
höhung des Grundfreibetrags und des Arbeitneh-
mer-Pauschbetrags entlasten zudem praktisch alle 
Einkommensteuerzahlerinnen und -steuerzahler. 
Darüber  hinaus  erarbeitet  die  Bundesregierung  
derzeit ein zweites Paket zur schnellen und spürba-
ren Entlastung.

Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz, das am 16. Fe-
bruar  2022 vom Bundeskabinett beschlossen 
wurde, soll zudem die wirtschaftlichen und sozia-
len Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 
für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen 
so gering wie möglich halten. Es schafft beispiels-
weise mit einer Homeoffice-Pauschale steuerli-
che Entlastungen für Beschäftigte. Aber auch Un-
ternehmen werden u. a. mit der Verbesserung der 
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Möglichkeiten der Verlustverrechnung und der 
Verlängerung der degressiven Abschreibung für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens sowie der steuerlichen Investitionsfristen 
unterstützt. Unserer Anerkennung für die beson-
dere Leistung der Pflegekräfte während der Pande-
mie verleihen wir mit einer Steuerfreiheit für Bo-
nuszahlungen von bis zu 3.000 Euro Ausdruck.

Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre  – 
auch in den weiteren vielfältigen Fachartikeln die-
ser Ausgabe des Monatsberichts.

 
Steffen Saebisch  
Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen
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Entlastungen: für Stabilität, Fairness und 
Wachstum 

 ● Um die wirtschaftlichen und sozialen Einschränkungen durch die Corona-Pandemie für Bürge-
rinnen und Bürger sowie Unternehmen so gering wie möglich zu halten und die Menschen bei 
steigenden Energiepreisen zu unterstützen, plant die Bundesregierung zahlreiche Erleichterungen. 
Dieser Schlaglichtartikel beleuchtet die Entlastungsschritte, die der Koalitionsausschuss am 23. Fe-
bruar 2022 vorgestellt hat, sowie die wesentlichen Maßnahmen, die im Vierten Corona-Steuerhilfe-
gesetz, das am 16. Februar 2022 vom Bundeskabinett beschlossen wurde, sowie im Steuerentlas-
tungsgesetz 2022, das am 16. März 2022 vom Bundeskabinett beschlossen wurde, vorgesehen sind.

 ● Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger werden hinsichtlich Bürokratie und Abgaben 
entlastet. Die steuerlichen Erleichterungen belaufen sich auf rund 7,1 Mrd. Euro in der vollen 
Jahreswirkung.

 ● Die geplante Vorziehung der Erhöhung der Entfernungspauschale für Fernpendlerinnen und 
-pendler und die am 9. März 2022 vom Bundeskabinett beschlossene Abschaffung der EEG-Umlage 
unterstützen die Menschen bei steigenden Strom- und Mobilitätspreisen. Der Heizkostenzuschuss 
bietet bei kleinen Einkommen mehr Stabilität.

 ● Um den Auswirkungen der Corona-Pandemie weiterhin entgegenzuwirken, werden die am 
31. März 2022 auslaufenden Sonderregelungen zur Kurzarbeit größtenteils bis zum 30. Juni 2022 
verlängert. Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz unterstützt die Menschen und Unternehmen mit 
einer Vielzahl an Vereinfachungen und Erleichterungen, beispielsweise mit einer Homeoffice-Pau-
schale. Die Leistung der Pflegekräfte in der Pandemie wird auch finanziell besonders gewürdigt.

 ● Die Erhöhung des Grundfreibetrags um 363 Euro auf 10.347 Euro entlastet alle, die Einkommen-
steuern zahlen. Die Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrages um 200 Euro auf 1.200 Euro 
entlastet Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bei der Lohnsteuer.

Unterstützung bei Energie und 
Mobilität

Um einen Teil der Belastung abzufedern, die den 
Menschen und den Unternehmen durch steigende 
Strom- und Mobilitätskosten entstehen, plant die 
Bundesregierung neue Regelungen zur Finanzie-
rung erneuerbarer Energien und des Pendelver-
kehrs. So hat das Bundeskabinett am 9. März 2022 
beschlossen, dass die Umlage nach dem Erneuerba-
re-Energien-Gesetz (EEG) ab dem 1.  Juli 2022 ent-
fallen soll. Die Kosten dieser Förderung übernimmt 

ab diesem Zeitpunkt vollständig der Bund. Damit 
erhalten Stromanbieter eine Entlastung, die sie an 
Endverbraucherinnen und -verbraucher weiterge-
ben müssen. Für Familien, Rentnerinnen und Rent-
ner, Mittelstand und Handwerk sowie viele andere 
ergibt sich damit eine deutliche Erleichterung in 
Höhe von rund 6,6 Mrd. Euro. Auch bei den gestie-
genen Mobilitätskosten bietet die Bundesregierung 
Unterstützung. Menschen, die einen langen Weg 
zum Arbeitsplatz haben, erhalten ab dem 21. Kilo-
meter eine höhere Entfernungspauschale, um ei-
nen Teil der steigenden Kosten auszugleichen. Die 
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Anhebung wirkt sich auch bei der Mobilitätsprä-
mie aus. Dieses Vorhaben war für das Jahr 2024 vor-
gesehen, soll aber nunmehr auf das Jahr 2022 vor-
gezogen werden.

Da die steigenden Energiekosten für Menschen mit 
geringen Einkommen eine besonders große Belas-
tung darstellen, gewährt die Bundesregierung in be-
stimmten Fällen einen einmaligen Heizkostenzu-
schuss. So erhalten Wohngeldbeziehende 270 Euro, 
Zwei-Personen-Haushalte erhalten 350  Euro und 
für jedes weitere Familienmitglied 70  Euro. Azu-
bis und Studierenden, die BAföG beziehen, werden 
230 Euro ausgezahlt. Die Zahlung soll im Sommer 
erfolgen, wenn in der Regel die Heizkosten- oder 
Nebenkostenabrechnungen anstehen.

Überwindung der Pandemie – 
wirtschaftliche Stabilität und 
Erholung

Die Corona-Folgen stellen für viele Menschen und 
Betriebe weiterhin eine große Herausforderung 
dar. Aus diesem Grund hat das Bundeskabinett am 
16. Februar 2022 beschlossen, mit dem Vierten Co-
rona-Steuerhilfegesetz etliche steuerliche Erleichte-
rungen für Beschäftigte, Selbstständige und Unter-
nehmen auf den Weg zu bringen. Damit bekommen 
steuerliche und bürokratische Entlastung eine hö-
here Priorität. Gleichzeitig setzt die Bundesregie-
rung damit Anreize für Investitionen in die Zukunft.

 ● Unternehmen werden mit besseren Möglich-
keiten der Verlustverrechnung unterstützt.

 ● Die Verlängerung der steuerlichen Investitions-
fristen und der degressiven Abschreibung für 
bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-
gens unterstützt Unternehmen und trägt dazu 
bei, Investitionen zu stärken.

 ● Die sogenannte Homeoffice-Pauschale von bis 
zu 600 Euro wird um ein Jahr bis zum 31. De-
zember 2022 verlängert, Arbeitgeberzuschüsse 

zum Kurzarbeitergeld sollen bis Ende Juni 2022 
von der Steuer befreit bleiben.

 ● Auch die herausragende Leistung der Pflege-
kräfte in dieser Pandemie soll finanziell ge-
würdigt werden: Erhalten sie vom Arbeitgeber 
einen Corona-Pflegebonus auf der Grundlage 
eines Landes- oder Bundesprogramms, sind bis 
zu 3.000 Euro steuerfrei.

 ● Durch die verlängerte Abgabefrist für Steu-
ererklärungen der Jahre 2020 in beratenen 
Fällen und für 2021 und 2022 in beratenen und 
nicht beratenen Fällen erreicht das Vierte Co-
rona-Steuerhilfegesetz besonders viele Men-
schen.

Insgesamt entlasten diese Maßnahmen Steuerzah-
lende um rund 2,6 Mrd. Euro – ein wichtiger Bei-
trag zur Stabilisierung der wirtschaftlichen Erho-
lung und zur Stärkung der Konjunktur.

Stabilisierend wirkt auch das Kurzarbeitergeld. 
Die pandemiebedingten Sonderregelungen wur-
den größtenteils bis zum 30.  Juni 2022 verlängert. 
Die Höchstdauer von bisher 24 Monaten wurde auf 
28 Monate erhöht und die Regelungen zu den er-
höhten Leistungssätzen bei längerer Kurzarbeit 
fortgeschrieben. Bei Minijobs gilt weiter die An-
rechnungsfreiheit und der erleichterte Zugang 
zum Kurzarbeitergeld besteht fort.

Entlastungen bei der 
Einkommensteuer

Das Steuerentlastungsgesetz 2022, dessen Ent-
wurf am 16. März vom Bundeskabinett beschlos-
sen wurde, sieht neben der erhöhten Fernpendler-
pauschale weitere Vereinfachungen und 
Erleichterungen für die breite Mitte der Gesell-
schaft vor. Um Arbeitnehmende zu unterstützen, 
wird der Arbeitnehmer-Pauschbetrag (ANP) bei der 
Einkommensteuer um 200 Euro auf 1.200 Euro er-
höht. Dieser erhöhte Freibetrag gilt rückwirkend 
ab dem 1.  Januar  2022. Damit müssen die Steuer-
pflichtigen insgesamt rund 1,1 Mrd. Euro weniger 
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an Steuern zahlen. Außerdem will die Bundes-
regierung den Grundfreibetrag von 9.984  Euro 
um 363  Euro auf 10.347  Euro erhöhen. Der er-
höhte Freibetrag, der rückwirkend ab dem 1.  Ja-
nuar 2022 gelten soll, führt für Einkommensteuer-
zahlende zu einer Erleichterung von insgesamt 
rund 3,1 Mrd. Euro.

Insgesamt sollen die steuerlichen Maßnahmen 
möglichst viele Menschen in diesem Land spür-
bar entlasten. Rechnet man die Abschaffung der 
EEG-Umlage, die Erhöhung des steuerlichen 
Grundfreibetrags und des ANP zusammen, ist von 
einer Entlastung von mehr als 10  Mrd.  Euro aus-
zugehen. Bezieht man auch die weiteren Maßnah-
men wie die Erhöhung der Entfernungspauschale 
für Fernpendler und die Homeoffice-Pauschale mit 

ein, ergeben sich beispielsweise bei einer Familie 
von zusammenveranlagten Doppelverdienenden 
Ersparnisse von circa 250 Euro jährlich.

Mit den Plänen der Bundesregierung werden die 
Menschen und Unternehmen von Bürokratie und 
Abgaben stark entlastet. Dabei belaufen sich die 
Steuerentlastungen auf rund 7,1  Mrd.  Euro. Ins-
gesamt werden Unternehmen sowie Bürgerinnen 
und Bürger mit rund 15,6 Mrd. Euro unterstützt – 
ein starkes Signal für Stabilität, Wachstum und 
Fairness auch in Krisenzeiten. Weitere Entlastun-
gen sind geplant.1 

1 Dies ist der Stand zum Redaktionsschluss dieses Artikels am 
17. März 2022.

Bruttolohn/
Monat

gemeinsamer 
Bruttolohn/

Jahr

ESt geltendes 
Recht 2022

(abzgl. Kinder-
geld)

Entlastung durch

Entlastung 
2022  

insgesamtA B
Erhöhung 

ANP

Anhebung 
Grundfrei-

betrag

steuerliche 
Entlastung 
insgesamt

Absenkung der 
EEG-Umlage ab Juli  

(Jahresstromverbrauch:
4.250 kWh)

Zusammenveranlagte Doppelverdienende mit 2 Kindern, ANP

3.975  3.975 95.400 10.020 128 138 266 94 360

3.300 3.300 79.200 5.820 124 138 262 94 356

Bruttolohn/
Monat

gemeinsamer 
Bruttolohn/

Jahr

ESt geltendes 
Recht 2022

(abzgl. Kinder-
geld)

Entlastung durch

Entlastung 
2022  

insgesamtA B

Erhöhung 
Entfernungs-

pauschale

Anhebung 
Grundfrei-

betrag

steuerliche 
Entlastung 
insgesamt

Absenkung der 
EEG-Umlage ab Juli  

(Jahresstromverbrauch:
4.250 kWh)

Zusammenveranlagte Doppelverdienende  mit 2 Kindern, 30 km/25 km Arbeitsweg an 220 Arbeitstagen

3.975 3.975 95.400 9.450 32 138 170 94 264

3.300 3.300 79.200 5.268 30 138 168 94 262

Zusammenveranlagte Doppelverdienende mit 2 Kindern, 30 km/25 km Arbeitsweg an 110 Arbeitstagen und 600 Euro Homeoffice-Pauschale

3.975 3.975 95.400 9.670 16 138 154 94 248

3.300 3.300 79.200 5.482 16 138 154 94 248

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entlastungen durch das Steuerentlastungsgesetz in verschiedenen Fällen
in Euro

10



Entlastungen für Stabilität und Fairness BMF-Monatsbericht 
März 2022

Sc
hl

ag
lic

ht

Interview mit Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher

Interview mit 
Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher

Ihre ersten Wochen als Staats-
sekretärin sind durch Krisen-
management geprägt. Der An-
griffskrieg von Putins Russland 
auf die Ukraine ist für uns alle 
erschütternd. Die Bundesre-
gierung ist derzeit akut mit der 
Bekämpfung dieser Aggressi-
on und der Bewältigung der 
Folgewirkungen beschäftigt. 
Welchen Beitrag leistet die 
Finanzverwaltung in einer sol-
chen Krise?

Aktuell liegt der Fokus auf Sofortmaßnahmen. 
Dazu gehören u.  a. die Durchsetzung der Sankti-
onsmaßnahmen und die Schaffung steuerlicher 

Rahmenbedingungen für schnelle und unbüro-
kratische humanitäre Hilfe. Entscheidend ist da-
bei auch die effektive Zusammenarbeit der öffent-
lichen Verwaltung in allen Bereichen und auf allen 
Ebenen.

So leistet die Zollverwaltung im Zusammenspiel 
mit allen zuständigen Behörden einen wesentli-
chen Beitrag dazu, dass alle erforderlichen Maß-
nahmen ergriffen werden, um den Sanktionen eine 
umfassende Geltung zu verschaffen. Zuständig-
keitsbereich der Zollverwaltung ist der grenzüber-
schreitende Warenverkehr. In diesem Rahmen 
überwacht sie Sanktionen und Embargomaßnah-
men und verfolgt entsprechende Verstöße.

Bund und Länder arbeiten ebenfalls eng zusammen, 
um steuerliche Erleichterungen und Rechtssicher-
heit für diejenigen zu schaffen, die humanitäre Hilfe 
leisten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Dazu kommt z. B. ein sogenannter Katastrophen-
erlass zur Anwendung, wie er bisher zur steuerlichen 
Berücksichtigung der durch Naturkatastrophen ver-
ursachten Schäden eingesetzt wird. Das In strument 
hat sich bewährt. Bund und Länder sind durch die-
ses eingespielte Vorgehen in der Lage, schnell und 
unbürokratisch die steuerlichen Rahmenbedin-
gungen für die drängende Hilfe der von der Katas-
trophe Betroffenen zu schaffen und diese Hilfen zu 
ermöglichen.

Darüber hinaus stehen wir auf internationa-
ler Ebene mit anderen Staaten im engen Kontakt. 
Maßnahmen mit internationalem Bezug, beispiels-
weise zur Sanktionsdurchsetzung, werden ab-
gestimmt, und wir tauschen uns zum jeweiligen 
Vorgehen aus. Das ist ein wichtiger Faktor für die 
Effektivität von Maßnahmen.

Nach dem Vierten Corona-
Steuerhilfegesetz vom 
16. Februar 2022 ist auch das 
Steuerentlastungsgesetz 2022 
vom Kabinett beschlossen 
worden. Welche Bedeutung 
haben steuerliche Maßnahmen 
bei der Krisenbewältigung?

Durch zahlreiche steuerpolitische Maßnahmen ist 
es uns gelungen, die wirtschaftlichen Schäden der 
Corona-Pandemie zu begrenzen. Dazu gab es Coro-
na-Steuerhilfegesetze, um bei der Bewältigung der 
wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise zu unter-
stützen. Das Vierte Corona-Steuerhilfegesetz leistet 
hierzu einen weiteren Beitrag angesichts der andau-
ernden pandemischen Lage. Pflegekräfte müssen 
ihren durch harte Leistung verdienten Corona-Bo-
nus nicht versteuern, und wichtige Instrumente 
wie die Homeoffice-Pauschale, die Steuerbefreiung 
der Zuschüsse des Arbeitgebers zum Kurzarbeiter-
geld und die Frist zur Abgabe von Steuererklärun-
gen für 2020 werden noch einmal verlängert.

Zusammen mit den bereits erfolgten Verlängerun-
gen steuerrechtlicher Verfahrenserleichterungen 
betreffend die Stundung, den Vollstreckungsauf-
schub und die Vorauszahlungsanpassung werden 
u.  a. durch die Verlängerung der degressiven Ab-
schreibung und der erweiterten Verlustverrech-
nung für Unternehmen Liquidität erhalten und In-
vestitionsanreize geschaffen.

Mit dem Energieentlastungspaket hat die Bundes-
regierung schnell auf die deutlichen Preiserhöhun-
gen insbesondere im Energiebereich reagiert. Mit 
der Anhebung des Arbeitnehmer-Pauschbetrages 
und des Grundfreibetrages entlasten wir unbüro-
kratisch. Auch die steigenden Mobilitätskosten ha-
ben wir im Blick und entlasten über eine Anhe-
bung der Entfernungspauschale Fernpendlerinnen 
und -pendler. Über die Mobilitätsprämie wirkt dies 
auch für Geringverdiendende. Die Situation hat 
sich zwischenzeitlich durch den Krieg verschärft. 
Daher wird es noch weitere Maßnahmen geben, 
um die Bürgerinnen und Bürger zu unterstützen.

Welche Themen stehen neben 
der Krisenbewältigung, die 
natürlich oberste Priorität 
besitzt, steuerpolitisch aber 
auch operativ auf der Agenda?

Das Steuerrecht muss unser aller Lebenswirklich-
keit widerspiegeln und entsprechend weiterentwi-
ckelt werden. Demnach wird es zahlreiche gesetz-
geberische sowie operative Vorhaben geben.

Die Bekämpfung von Steuerhinterziehung und 
die Eindämmung aggressiver Steuergestaltungen 
hat weiterhin höchste Priorität. Das sogenannte 
Zwei-Säulen-Projekt ist dafür ein wichtiger Bau-
stein. Der Schlüssel zu einer faireren Verteilung des 
Steueraufkommens liegt insbesondere in einer glo-
balen nachhaltigen Reform der Besteuerung von 
multinationalen Unternehmen. Diese treiben wir 
voran.
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Außerdem beschäftigt uns die Frage, wie das Steu-
errecht die Transformation hin zu einer klimaneu-
tralen und digitalen Wirtschaft sinnvoll unterstüt-
zen kann. Steuern haben schließlich auch lenkende 
Wirkungen. Mir ist es beispielsweise ein besonderes 
Anliegen, die Energiepolitik im Rahmen der Novel-
lierung der Energiesteuerrichtlinie nachhaltig zu 
gestalten.

Die digitale Transformation soll auch in der öffent-
lichen Verwaltung deutlich voranschreiten. Wir ha-
ben uns das Ziel gesetzt, einfach handhabbare und 
zeitgemäße digitale Leistungen nutzerorientiert, 
medienbruchfrei und flächendeckend anzubieten. 
Außerdem möchten wir Bürgerinnen und Bür-
ger sowie die Wirtschaft durch weniger Bürokratie 
deutlich entlasten.

Für dieses Jahr ist zudem die Änderung der Rege-
lungen zur sogenannten Vollverzinsung, d.  h. der 
Verzinsung von Steuererstattungen und Steuer-
nachzahlungen, zu erwähnen. Daneben bereiten 
wir die turnusgemäß anstehende Anpassung des 
Einkommensteuertarifs vor. Wir wollen die kalte 
Progression durch einen fairen Vorschlag bekämp-
fen und werden dabei auch die aktuellen Preisent-
wicklungen berücksichtigen.

Dabei darf nicht vergessen werden, dass es die zen-
trale Aufgabe der Steuerpolitik ist, die fiskalische 
Handlungsfähigkeit des Staates auf der Basis der 
Leistungsfähigkeit unserer sozialen Marktwirt-
schaft zu sichern.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Staatssekretärin Prof. Dr. Luise Hölscher 
© Bundesministerium der Finanzen/photothek
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Sie haben lange in der Wissen-
schaft und Wirtschaft gearbei-
tet. Welche Erfahrungen aus 
dieser Zeit bringen Sie in Ihre 
Arbeit im BMF ein? Was reizt 
Sie besonders an der Tätigkeit 
in der Bundesregierung und 
für die öffentliche Verwaltung?

Meine Erfahrungen in unterschiedlichen Sekto-
ren und unterschiedlichen Funktionen ermögli-
chen mir eine ganzheitliche Betrachtung, denn 
die Erfahrungen erleichtern mir ein gewisses Ver-
ständnis für die verschiedenen Perspektiven und 
Denkweisen. Das ist spannend, und ich möchte 
die Diszi plinen stärker verzahnen. Wie können 
z.  B. Erkenntnisse der empirischen Forschung im 
Steuerrecht für die Politik und Verwaltung nutz-
bar gemacht werden? Ich möchte Theorie und Pra-
xis zusammenbringen, möglichst bereits bei der 
Rechtssetzung die Umsetzung, die Anwendung 
und mögliche Folgewirkungen im Blick haben. Da-
bei kann ich auch auf Erfahrungen aus meiner Zeit 
als Staatssekretärin in Hessen zurückgreifen, durch 
die ich Einblicke in die Funktionsweise einer Lan-
desfinanzverwaltung bekommen habe und sehen 
durfte, welche Themen die Länder umtreiben.

Auf diese Art die Zukunft der Finanzverwaltung 
mitzugestalten und einen Beitrag für ein zukunfts-
gewandtes und faires Steuersystem zu leisten, ist 
für mich zugleich der Reiz, den die Rolle der Staats-
sekretärin hat.

Wenn Sie jemandem mit 
einem einzigen Beispiel davon 
überzeugen müssten, richtig 
gerne Steuern zu zahlen, was 
wäre es?

Ich vermute, Steuern zahlt niemand so richtig 
gerne. Aber ohne sie würde es einen Staat nicht ge-
ben. Wichtig ist für mich, dass wir Lasten gleich-
mäßig und fair verteilen – national wie internatio-
nal. Auch ist mir wichtig, dass wir das Steuerzahlen 
einfacher machen. Dann muss ich gar nicht so viel 
Überzeugungsarbeit leisten.
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Die Normierung der neuen Grundsteuer 
im Finanzausgleich – Erforderlichkeit, 
Möglichkeiten und Grenzen

 ● Mit der Grundsteuerreform im Jahr 2019 und den damit verbundenen größeren Gestaltungsspiel-
räumen der Länder wird im bundesstaatlichen Finanzausgleich künftig ein erweitertes Normie-
rungsverfahren erforderlich, das die Unabhängigkeit der Höhe der Finanzausgleichsströme von 
dezentralen Gestaltungsentscheidungen einzelner Länder weiterhin sicherstellt.

 ● Im Rahmen des Grundsteuer-Reformgesetzes wurde zu diesem Zweck auch das Finanzausgleichs-
gesetz angepasst. Die Änderung legt das Grundsteuermodell des Bundes als Maßstab für die Grund-
steuernormierung fest. Darüber hinaus wurden während des Gesetzgebungsverfahrens verschiede-
ne Anforderungen an das neue Normierungsverfahren formuliert.

 ● Der vorliegende Beitrag thematisiert die Funktion sowie die systematische und finanzielle Bedeu-
tung der Grundsteuernormierung im Rahmen des bundesstaatlichen Finanzausgleichs und arbeitet 
wesentliche Aspekte heraus, die bei der Konkretisierung des neuen Normierungsverfahrens zu 
berücksichtigen sind.

Einleitung

Mit der Reform der Grundsteuer im Jahr  2019 
kam der Gesetzgeber dem Auftrag einer Neure-
gelung nach, der sich aus dem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts vom 10.  April  20181 ergeben 
hatte. Die gesetzliche Umsetzung der Reform bil-
det das Grundsteuer-Reformgesetz (GrStRefG) vom 
26.  November  2019. Es sieht die erste Bewertung 
des Grundbesitzes für die Grundsteuer nach dem 
neuen Recht für das Jahr 2022 vor.

Einen mit der Reform verbundenen Regelungs-
bedarf bildete die Berücksichtigung der Grund-
steuer nach dem neuen Recht im bundesstaatli-
chen Finanzausgleich. In dessen Mechanismen 
wird diese als kommunale Steuer zu 75 Prozent der 

1 Siehe hierzu: www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220311

Finanzkraft der Länder angerechnet. Sie bildet so-
mit eine ausgleichsrelevante Größe, welche die 
Höhe der Ausgleichsströme zwischen Bund und 
Ländern beeinflusst.

Das Verfahren der Grundsteuernormierung soll 
auch künftig  – bei deutlich erweiterten Gestal-
tungsspielräumen der Länder bei der Grundsteuer-
erhebung – eine Unabhängigkeit der Höhe der Fi-
nanzausgleichsströme von Unterschieden bei den 
Grundsteuermodellen sicherstellen. Ein solches 
Verfahren ist gemäß Art. 17 GrStRefG, der die Än-
derung des Finanzausgleichsgesetzes mit Wirkung 
zum 1.  Januar  2025 beinhaltet, ab dem Jahr  2028 
teilweise und ab dem Jahr 2030 vollständig zur An-
wendung zu bringen. Die fiskalische Bedeutung so-
wie einige objektive formale Anforderungen an das 
künftige Normierungsverfahren werden in diesem 
Artikel näher beleuchtet.
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Die Normierung der neuen Grundsteuer im Finanzausgleich – Erforderlichkeit, Möglichkeiten und Grenzen

Die Notwendigkeit der Grund-
steuernormierung im bundes-
staatlichen Finanzausgleich

Anders als die meisten Steuern werden Einnahmen 
aus der Grundsteuer im bundesstaatlichen Finanz-
ausgleich nicht mit ihrem tatsächlichen, sondern 
mit einem fiktiven Aufkommen berücksichtigt. 
Die Erforderlichkeit dieser Vorgehensweise, die im 
fachlichen Zusammenhang „Normierung“ genannt 
wird, ergibt sich – wie bei der Gewerbesteuer und 
der Grunderwerbsteuer  – aus dem Umstand, dass 
die parametrische Konkretisierung der Grund-
steuer nicht vollständig einer bundeseinheitlichen 
Regelung unterliegt. Innerhalb der Länder gibt es 
Möglichkeiten der individuellen Gestaltung. Dieser 
Gestaltungsspielraum war bisher auf die dezentrale 
Festlegung der Hebesätze und somit auf eine der 
drei wesentlichen Berechnungsgrößen der Grund-
steuer begrenzt:

Grundsteuerbetrag = Grundsteuerwert * 
Grundsteuermesszahl * Grundsteuerhebesatz

Die Hebesatzautonomie der Kommunen bildet 
den Anlass für die bisherige Realsteuernormie-
rung im bundesstaatlichen Finanzausgleich. Wür-
den durch Hebesatzentscheidungen hervorgeru-
fene Änderungen der Einnahmen einzelner Länder 
(beziehungsweise ihrer Kommunen) in den Finanz-
ausgleichsmechanismen nicht durch ein Normie-
rungsverfahren weitgehend neutralisiert, hätten 
diese einen unmittelbaren Einfluss auf die Höhe 
der Finanzausgleichsströme und somit auf die Fi-
nanzausstattung aller Länder und des Bundes. 
Um solche Rückwirkungen auszuschließen, wer-
den die Grundsteuereinnahmen den Ländern zum 
Zweck des Finanzausgleichs mit einer artifiziellen 
Steuerkraftzahl angerechnet, d. h. konkret: in dem 
Umfang, der sich bei der Anwendung des bundes-
durchschnittlichen Hebesatzes ergeben würde. 

Damit wird eine weitgehende2 Unabhängigkeit des 
Finanzausgleichs zwischen Bund und Ländern von 
dezentralen Entscheidungen erreicht.

Realsteuernormierung im bundesstaatli-
chen Finanzausgleich 
Im bundesstaatlichen Finanzausgleich wer-
den die Realsteuern (Grundsteuern und die 
Gewerbesteuer) sowie die Grunderwerb-
steuer normiert. Das heißt, sie gehen in die 
Finanzkraftberechnung der Länder nicht mit 
ihrem tatsächlichen Aufkommen, sondern 
mit einer Steuerkraftzahl ein, die jeweils frei 
von individuellen Steuergestaltungsmög-
lichkeiten einzelner Länder und ihrer Kom-
munen ist. Dadurch bleiben die Finanzaus-
gleichsströme zwischen Bund und Ländern 
weitgehend unabhängig von dezentral zu 
treffenden Entscheidungen (etwa über Re-
alsteuerhebesätze) und ihre finanziellen 
Folgen auf das jeweilige Land und dessen 
Kommunen begrenzt. Eine solche „Rückwir-
kungslosigkeit“ ist notwendige Bedingung 
und Minimalvoraussetzung für jedes Nor-
mierungsverfahren. Sie ist deshalb erforder-
lich, damit Mehreinnahmen, die ein Land 
im Rahmen und in der Folge seiner eigenen 
Steuergestaltungskompetenz erzielt, in die-
sem Land verbleiben und vice versa steuerli-
che Entlastungen, die dezentral in einzelnen 
Ländern beschlossen werden, nicht zulasten 
der föderalen Gemeinschaft gehen.

2 Da einzelne kommunale Hebesatzentscheidungen auch 
den bundesdurchschnittlichen Hebesatz – je nach Größe 
der Kommune mehr oder minder – beeinflussen, kann eine 
restlose Unabhängigkeit des Finanzausgleichs trotz des 
Normierungsverfahrens nicht sichergestellt werden.
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Die fiskalische Bedeutung der 
Grundsteuer für die Finanz-
ausstattung in den Ländern

Das finanzielle Gewicht der Grund-
steuer im Kontext der Einnahmen 
von Ländern und Kommunen

Die fiskalische Bedeutung der Grundsteuer im All-
gemeinen und der Grundsteuernormierung im Be-
sonderen für die Finanzausstattung der Länder lässt 

sich aus unterschiedlichen Perspektiven beleuch-
ten. Unabhängig von den Finanzmittelströmen in-
nerhalb des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 
und in einer länderseitig aggregierten Betrach-
tung kommt der Grundsteuer a priori eine eher un-
tergeordnete Bedeutung zu. So betrugen etwa die 
Einnahmen aus den Grundsteuern A und B in der 
Summe im Jahr  2020 rund 14,6  Mrd.  Euro. Bezo-
gen auf die Gesamteinnahmen von Ländern und 
Kommunen, die im Finanzausgleichssystem ange-
rechnet werden, entspricht dies etwa 4 Prozent (s. a. 
Abbildung 1).

 
Anteile der Steuerarten an den Steuereinnahmen der Länder und 
Gemeinden im Jahr 2020 
in Prozent

Daten: Vorläufige Abrechnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs für das Jahr 2020. Die Werte für die dargestellten 
Steuerarten umfassen jeweils den Länder- und gegebenenfalls Gemeindeanteil in der Summe.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Normierung der neuen Grundsteuer im Finanzausgleich – Erforderlichkeit, Möglichkeiten und Grenzen

Das vergleichsweise geringe Gewicht der Grund-
steuereinnahmen im Vergleich der Volumina der 
verschiedenen Steuerarten ist zur Beurteilung ih-
res tatsächlichen fiskalischen Einflusses jedoch 
nur begrenzt aussagekräftig. Eine zum Teil weit-
aus größere Bedeutung der Grundsteuer zeigt sich 
hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die Höhe der 
Finanzausgleichsströme, die sich mithilfe von Mo-
dellrechnungen simulieren lassen.

Der Einfluss der Grundsteuer-
berücksichtigung auf den 
bundesstaatlichen Finanzausgleich

In Abbildung  2 sind die finanziellen Änderun-
gen illustriert, die sich für die einzelnen Länder im 
Jahr 20203 ergeben hätten, wenn die Grundsteuer im 
bundesstaatlichen Finanzausgleich nicht berück-
sichtigt worden wäre. Zum einen sind die finan-
ziellen Veränderungen jeweils in Euro je Einwoh-
ner (EW) dargestellt, die in den einzelnen Ländern 
in einem solchen Szenario verzeichnet worden wä-
ren (rote Säulen, Primärachse). Zum anderen wer-
den diese Veränderungen im Verhältnis zu den tat-
sächlich verzeichneten Finanzausgleichsmitteln, 
die sich aus Zu- und Abschlägen von der Umsatz-
steuer sowie Bundesergänzungszuweisungen zu-
sammensetzen, in absoluten Prozentbeträgen dar-
gestellt (blaue Säulen, Sekundärachse). Somit lässt 
sich über die Pro-Kopf-Veränderungen hinaus der 
Teil der Finanzausgleichsmittel quantifizieren, der 
entweder auf die Einbeziehung der Grundsteuer 
zurückzuführen (durch höhere Umsatzsteuerzu- 
beziehungsweise -abschläge und Bundesergän-
zungszuweisungen) oder durch sie ausgeblieben ist 
(durch geringere Umsatzsteuerzu- beziehungsweise 
-abschläge und Bundesergänzungszuweisungen).

3 Dabei sei darauf hingewiesen, dass das Jahr 2020 für die im 
Folgenden angestellten Überlegungen als Beispiel dient. 
Insbesondere in Abhängigkeit der relativen Position eines 
Landes aus Finanzkraft- und Ausgleichsmesszahl können die 
dargestellten Ergebnisse mitunter starken Schwankungen 
unterliegen.

Eine Nichtberücksichtigung der Grundsteuer hätte 
nach allen Finanzausgleichsstufen finanzielle Än-
derungen zwischen rund -67  Euro/EW in Berlin 
und rund +22  Euro/EW in Niedersachsen hervor-
gerufen. Zum Teil deutliche Unterschiede zeigen 
sich zudem dahingehend, dass die Grundsteuer-
berücksichtigung in den Finanzausgleichsmitteln, 
die die Länder empfangen haben, unterschied-
lich ins Gewicht fällt. Mit rund 16,5 Prozent hatte 
die Berücksichtigung der Grundsteuer den größ-
ten Einfluss auf die Höhe der Finanzausgleichsmit-
tel in Schleswig-Holstein. Das Land verzeichnete 
für 2020 im Rahmen des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichs tatsächlich einen Umsatzsteuerzuschlag 
sowie Bundesergänzungszuweisungen in Höhe 
von insgesamt rund 301,4 Mio. Euro. Ohne die Ein-
beziehung der Grundsteuer wären diese Einnah-
men nach Finanzausgleich um rund 49,7 Mio. Euro 
beziehungsweise rund 16,5 Prozent höher ausgefal-
len. Am geringsten war der Einfluss der Grundsteu-
erberücksichtigung auf die Höhe der Finanzaus-
gleichsströme im Jahr 2020 in Bayern. Der Freistaat 
verzeichnete einen Abschlag von der Umsatzsteuer 
in Höhe von rund 7,8 Mrd. Euro. Dieser hätte sich 
um rund 20,9 Mio. Euro beziehungsweise 0,3 Pro-
zent reduziert, wenn der Finanzausgleich ohne 
Berücksichtigung der Grundsteuer durchgeführt 
worden wäre. Diese Verhältniszahlen lassen zwar 
keine Aussage hinsichtlich der haushalterischen 
Bedeutung der Grundsteuer für die einzelnen Län-
der zu, da sie tendenziell höher ausfallen, je näher 
Finanzkraft- und Ausgleichsmesszahl eines Lan-
des beinanderliegen. Gleichwohl sind sie ein Indiz 
für die  – gemessen an der vergleichsweise gerin-
gen fiskalischen Bedeutung der Grundsteuer – mit-
unter deutlich überproportionale Wirkung, die die 
Grundsteuerberücksichtigung im Rahmen der Fi-
nanzausgleichsmechanismen entfalten kann.
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Der Einfluss der 
Grundsteuernormierung auf den 
bundesstaatlichen Finanzausgleich

Analog zu Methodik und Darstellung in Abbil-
dung  2 wird der Einfluss der Normierung der 
Grundsteuer auf die Höhe der Finanzausgleichs-
ströme in Abbildung  3 dargestellt. Die Werte bil-
den einerseits die finanziellen Effekte ab, die der 
Verzicht auf eine Normierung der Grundsteuer 
im bundesstaatlichen Finanzausgleich  2020 her-
vorgerufen hätte (rote Säulen, Primärachse) und 

andererseits das Verhältnis dieser Effekte zu den 
tatsächlich verzeichneten Finanzausgleichsströ-
men (blaue Säulen, Sekundärachse).

Während Berlin 2020 erkennbar am stärksten von 
der Normierung der Grundsteuer profitiert hat – die 
Einnahmen des Stadtstaates wären ohne Normie-
rung um rund 65 Euro/EW geringer ausgefallen –, 
hätte Brandenburg bei einem Normierungsver-
zicht mit rund +22  Euro/EW die höchsten Mehr-
einnahmen verzeichnet. In Relation der Ver-
änderungen zu den tatsächlich verzeichneten 

 
Bundesstaatlicher Finanzausgleich 2020
ohne Berücksichtigung der Grundsteuer

€/EW                                                                                                                                                                                              Prozent           

Daten: Vorläufige Abrechnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs für das Jahr 2020.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Normierung der neuen Grundsteuer im Finanzausgleich – Erforderlichkeit, Möglichkeiten und Grenzen

Finanzausgleichsmitteln weist Nordrhein-Westfa-
len den höchsten Wert auf. Das Land hat 2020 im 
horizontalen Finanzkraftausgleich einen Umsatz-
steuerabschlag in Höhe von rund 624,1 Mio. Euro 
hinnehmen müssen. Wären die Grundsteuerein-
nahmen der Länder ohne Normierung und folg-
lich mit ihrem jeweils tatsächlichen Aufkommen 
in die Ausgleichsmechanismen eingegangen, hätte 
sich der Abschlag für Nordrhein-Westfalen auf 
rund 936,2  Mio.  Euro beziehungsweise um rund 

50 Prozent erhöht. Die Differenz in Höhe von rund 
312,1  Mio.  Euro bildet den (in diesem Fall für das 
Land vorteilhaften) Effekt der Normierung. Den 
geringsten „Normierungseffekt“ verzeichnete 2020 
mit rund 0,4  Prozent der Freistaat Sachsen. Auch 
diese Verhältniszahlen zeigen einen nicht zu unter-
schätzenden Einfluss, den das Grundsteuernormie-
rungsverfahren auf die Einnahmen einzelner Län-
der aus dem bundesstaatlichen Finanzausgleich 
unter Umständen ausprägen kann.

 
Bundesstaatlicher Finanzausgleich 2020
ohne Normierung der Grundsteuer

€/EW                                                                                                                                                                                              Prozent           

Daten: Vorläufige Abrechnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs für das Jahr 2020, Regionalisierte Steuerschätzung vom 
November 2021. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Neuregelung der 
Grundsteuernormierung 
im Kontext der 
Grundsteuerreform 2019

Erforderlichkeit der Neuregelung

Erforderlich wurde eine Anpassung des Finanz-
ausgleichsgesetzes (FAG), weil im Zuge der Grund-
steuerreform den Ländern die Möglichkeit einge-
räumt wurde, vom Grundsteuerrecht des Bundes 
abzuweichen. Die Einführung dieses Options-
rechts, das grundgesetzlich unmittelbar durch 
Art.  72 Abs.  3 Satz  1 Nr.  7  Grundgesetz fundiert 
wurde, hat in den Verhandlungen über die Grund-
steuerreform zwischen Bund und Ländern einen 
wesentlichen Beitrag zur Kompromissfindung ge-
leistet. Bisher zeichnet sich ab, dass fünf Länder ei-
gene, vom Bundesbewertungsrecht abweichende 
Grundsteuermodelle zur Anwendung bringen 
werden. Zwei weitere Länder haben Abweichun-
gen vom Grundsteuermodell des Bundes bei den 
Grundsteuermess zahlen angekündigt.4

In Bezug auf den bundesstaatlichen Finanzaus-
gleich bringen die neuen Gestaltungsspielräume 
auf der Ebene der Länder jedoch neue Herausfor-
derungen mit sich. War die dezentrale Entschei-
dungskompetenz in Bezug auf die Grundsteuer-
gestaltung bisher auf die kommunale Festlegung 
der Hebesätze begrenzt, deren Auswirkungen auf 
das Aufkommen zum Zweck des Finanzausgleichs 
rechnerisch vergleichsweise trivial über hebesatz-
neutrale Grundbeträge bereinigt werden konn-
ten, ergeben sich künftig über die Hebesätze hinaus 
im Bewertungsrecht sowie bei den Grundsteuer-
messzahlen weitere Stellschrauben der Länder zur 
Grundsteuerdifferenzierung.

4 Dies ist der Stand zum Redaktionsschluss dieses 
Artikels am 17. März 2022. Siehe hierzu auch 
www.bundesfinanzministerium.de/mb/20220314

Dieser Aspekt bildete Kontext und Ausgangs-
punkt für die in Art. 17 GrStRefG verankerte Ände-
rung des § 8 FAG im Zuge der Grundsteuerreform. 
Sie sieht für die Berechnung der ausgleichserheb-
lichen Finanzkraft der Länder vor, dass ab dem 
Jahr 2028 teilweise und ab dem Jahr 2030 vollstän-
dig als „Steuerkraftzahlen der Grundsteuer  [...] für 
die einzelnen Länder jeweils die Beträge ange-
setzt [werden], die sich ergeben, wenn die im Bun-
desgebiet insgesamt im Ausgleichsjahr aufgekom-
menen Grundsteuern jeweils im Verhältnis der 
Summen der nach bundesgesetzlich normiertem 
Bewertungsrecht berechneten Grundsteuermess-
beträge, die die Länder für das dem Ausgleichsjahr 
vorausgehende Kalenderjahr für ihr Gebiet fest-
zustellen haben, verteilt werden“. Bedingend wird 
vorgegeben, dass die entsprechenden Summen un-
ter Vermeidung eines „unverhältnismäßige[n] Ver-
waltungsaufwand[s]“ zu ermitteln sind. Für die 
Steuerpflichtigen dürfe das Normierungsverfahren 
„keine gesonderte Erklärungspflicht“ erzeugen.

Im Wesentlichen intendieren die getroffenen Re-
gelungen, dass im bundesstaatlichen Finanzaus-
gleich die Grundsteuer bei der Berechnung der Fi-
nanzkraft der Länder in dem Umfang anzusetzen 
ist, der sich ergeben würde, wenn in jedem Land 
das Grundsteuermodell des Bundes zur Anwen-
dung käme. Abweichungen einzelner Länder vom 
Grundsteuermodell des Bundes wären somit mög-
lich, ohne dass sie die Berechnung der Finanzkraft 
und folglich die Höhe der Finanzausgleichsströme 
beeinflussen würden. Diese grundsätzliche Inten-
tion knüpft an die Zielsetzungen der bisherigen 
Normierungspraxis an, dezentrale Entscheidungen 
hinsichtlich der Steuergestaltung und das Finanz-
ausgleichssystem voneinander wechselseitig zu 
entkoppeln. Dies gelingt, indem zum einen die Fi-
nanzkraftpositionen der einzelnen Länder von de-
ren Steuergestaltungsspielräumen unberührt blei-
ben und zum anderen Gestaltungsentscheidungen 
in den Ländern keinem strategischen und entschei-
dungsbeeinflussenden Kalkül unterliegen können, 
welche Mehr- oder Mindereinnahmen sie im bun-
desstaatlichen Finanzausgleich erzeugen würden.
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Maßstab für das künftige Verfahren 
der Grundsteuernormierung

An dem Maßstabscharakter, der dem Grundsteu-
ermodell des Bundes im neuen Normierungsver-
fahren zukommt, lassen weder der Wortlaut des im 
Jahr 2025 wirksam werdenden § 8 Abs. 2 FAG noch 
verschiedene Äußerungen im Rahmen des Gesetz-
gebungsverfahrens5 einen Zweifel:

 ● Beispielsweise hielt der für die Grundsteuer-
reform im Jahr 2019 verantwortliche Bundes-
minister der Finanzen Olaf Scholz im Deut-
schen Bundestag fest: „Wenn also ein Land von 
dieser Möglichkeit zur Abweichung bei der Re-
gelung der Grundsteuer Gebrauch macht, kann 
das nicht auf Kosten anderer finanziell schwä-
cher ausgestatteter Länder in Deutschland ge-
schehen. Diese solidarische Regelung ist ganz 
wichtig und bildet eine Grundlage des jetzigen 
Gesetzespaketes.“

 ● Ausdrücklich bestätigt wurde seine Sichtweise 
u. a. durch den seinerzeit stellvertretenden Vor-
sitzenden der CDU/CSU-Fraktion, MdB Jung: 
„Ja, es ist richtig, was Bundesminister Scholz 
gesagt hat. Kein Land kann sich dadurch Vor-
teile erwerben. Maßstab für den Länderfinanz-
ausgleich bleibt das Bundesgesetz. Wenn ein 
Land abweicht, dann kann es dadurch nicht 
weniger und muss nicht mehr einzahlen. Maß-
stab bleibt das Bundesgesetz; das ist die Ge-
schäftsgrundlage.“

 ● Schließlich betonte MdB Daldrup in diesem 
Zusammenhang die Bedeutung des Grund-
steuerrechts des Bundes für die Grundsteuer-
normierung mit besonderem Nachdruck: „Um 
der Zersplitterung der Grundsteuer entgegen-
zuwirken, ist das Bundesrecht maßgeblich für 
die Berechnung im Länderfinanzausgleich; ein 
Sachverhalt, der eigentlich auch ins Grundge-
setz gehört.“

5 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 19/107, online abrufbar 
unter https://dipbt.bundestag.de/dip21/btp/19/19107.pdf

Während der Rahmen im Zuge der Grundsteuer-
reform erkennbar gesetzt worden ist, tritt mit zu-
nehmender Klarheit der Gesetzgebungen der Län-
der hinsichtlich der Grundsteuergestaltung in 
ihrem jeweiligen Zuständigkeitsbereich eine Kon-
kretisierung des neuen Normierungsverfahrens 
verstärkt in den Fokus. Im Zuge der Gesetzgebung 
zur Grundsteuerreform hat das BMF seine Bereit-
schaft zu Protokoll gegeben, „ein alternatives, wir-
kungsgleiches, jedoch nicht mit zusätzlichem Er-
hebungsaufwand (u. a. für die Verwaltung und für 
Grundstückseigentümer) verbundenes Verfahren 
für die Normierung des Grundsteueraufkommens 
im bundesstaatlichen Finanzausgleich im Konsens 
mit den Ländern zeitnah entwickeln“6 zu wollen. 
Dieses Verfahren sei „so auszugestalten, dass für 
Länder, die von der Öffnungsklausel Gebrauch ma-
chen und deren Grundsteuererhebung somit ab-
weicht, beginnend mit dem Ausgleichsjahr 2028 ein 
zur bundesrechtlichen Normierung wirkungsglei-
ches, alternatives und unbürokratisches Verfahren 
im Sinne der Länder zur Verfügung steht.“7

Wird das politisch gesetzte Ziel einer Gleichheit 
des Normierungsresultats mit dem Ergebnis ei-
ner bundesweiten Anwendung des Grundsteuer-
modells des Bundes als maßgebend angesehen, so 
kann dies nur erreicht werden, wenn die für das 
Bundesgrundsteuermodell erforderlichen Daten-
grundlagen in allen Ländern bekannt sind und 
zum Zweck der Normierung für alle Länder vor-
liegen.8 Ist diese Voraussetzung nicht erfüllt, kann 
eine Wirkungsgleichheit im Sinne der beschriebe-
nen Ergebnisgleichheit nicht sichergestellt wer-
den. Die Probleme, die sich bei einem ersatzweise 

6 Niederschrift der 965. Sitzung des Finanzausschusses des 
Bundesrates, S. 4.

7 Ebenda.

8 Wirkungsgleichheit kann auch in dem Sinne verstanden 
werden, dass ein Normierungsverfahren entwickelt wird, bei 
dem die landesindividuelle Gestaltung des Grundsteuerrechts 
keine Rückwirkung auf den bundesstaatlichen Finanzausgleich 
zur Folge hat („Rückwirkungslosigkeit“, siehe Infobox). Solche 
Verfahren können auf Basis bundesweit gleichermaßen 
verfügbarer statistischer Daten entwickelt werden. Eine 
Ergebnisgleichheit mit der flächendeckenden Anwendung 
des Bundesmodells ist – wie erläutert – auch bei solchen 
Verfahren nicht zu erreichen.
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gestellten Anspruch der weitgehenden, aber nicht 
vollständigen Wirkungs- beziehungsweise Ergeb-
nisgleichheit – im Folgenden „Ergebnisähnlichkeit“ 

genannt – ergeben, werden im nächsten Abschnitt 
diskutiert.

„Ergebnisgleiche“ und „ergebnisähnliche“ Normierungsverfahren

An einem Zwei-Länder-Beispiel sei zunächst erläutert, wie die sogenannte Normierung der Steuer-
kraft erfolgt. Zu diesem Zweck sei unterstellt, dass das in Land i anfallende Steueraufkommen t(i) sich 
ergäbe, indem die von Land i gesetzlich bestimmte Steuerbemessungsgrundlage mit dem jeweils in 
Land i gültigen durchschnittlichen kommunalen Steuer-(„Hebe-“)Satz multipliziert würde:

t(i) = Steuerbemessungsgrundlage(i) * durchschnittlicher Steuersatz(i)

Die Summe der Steueraufkommen beider Länder ist demnach mit der folgenden Formel ermittelbar:

T = t(1) + t(2)

Um, wie weiter oben erläutert, in einem auf den Ausgleich unterschiedlicher Finanzkraft angeleg-
ten System zu verhindern, dass die Steuerbemessungsgrundlage oder der Steuersatz so festgelegt wer-
den, dass zum einen die Steuerzahlerinnen und -zahler des eigenen Landes entlastet, zum anderen 
aber diese Entlastungen über das Finanzausgleichssystem zum Teil refinanziert werden können, wird 
im Finanzausgleich nicht das Steueraufkommen t(i) berücksichtigt. Stattdessen erfolgt eine Durch-
schnittsbetrachtung, mit deren Hilfe die Steuerkraftzahl eines Landes, t‘(i), im Fall einer bundesweit 
einheitlich festgelegten Steuerbemessungsgrundlage wie folgt berechnet wird:

t'(i) =  T *                                 Steuerbemessungsgrundlage(i)

Das gesamte Steueraufkommen T wird den Ländern im Verhältnis der dort jeweils belegenen Steuer-
bemessungsgrundlagen zugerechnet. Das Verfahren lässt sich grafisch wie in Abbildung 4 dargestellt 
veranschaulichen.

Steuerbemessungsgrundlage(1)+Steuerbemessungsgrundlage(2)
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Für Zwecke dieser Veranschaulichung wurden Da-
ten zweier Länder zugrunde gelegt, wie sie im Fi-
nanzausgleichsjahr  2020 tatsächlich angefallen 
sind. Das tatsächliche Steueraufkommen in Land 1 
betrug rund 3,8  Mrd.  Euro, in Land  2 betrug es 
rund 1,4  Mrd.  Euro. Die möglichen Kombinatio-
nen der Zurechnungen des Steuergesamtaufkom-
mens in Höhe von rund 5,2 Mrd. Euro auf Land 1 

und Land 2 werden durch die rote Linie in Abbil-
dung 4 markiert. Die tatsächliche Zurechnung rich-
tet sich nach dem Verhältnis, nach welchem die ge-
samte Steuerbemessungsgrundlage auf die beiden 
Länder verteilt ist. Dieses Verhältnis betrug in dem 
obengenannten Beispiel rund 67 Prozent (Land 1) 
zu 33  Prozent (Land  2). Alle Aufkommenszurech-
nungen nach diesem Verhältnis werden durch die 

Mögliche und angestrebte Kombinationen der Grundsteuer-
kraftzurechnung zum Zweck des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 
im 2-Länder-Modell
in Mrd. Euro

Daten: Vorläufige Abrechnung des bundesstaatlichen Finanzausgleichs für das Jahr 2020.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Grundsteuerzurechnungen nach Verhältnis der Bemessungsgrundlagen

Mögliche Kombinationen der Grundsteuerzurechnung bei Gesamtaufkommen in Höhe von 5,2 Mrd. Euro

Abbildung 4
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blaue Linie in Abbildung  4 markiert. Der Schnitt-
punkt aus tatsächlichem Steueraufkommen (rote 
Linie) und Zurechnung entsprechend der Vertei-
lung der Steuerbemessungsgrundlage (blaue Li-
nie) ergibt die Höhe der Steuerkraftzurechnung in 
diesem konkreten Beispiel. Hier würde Land 1 eine 
Steuerkraft von rund 3,5  Mrd.  Euro zugerechnet, 
Land 2 eine Steuerkraft von rund 1,7 Mrd. Euro.

Besteht die Möglichkeit, unabhängig von der kon-
kreten Höhe des Steueraufkommens dasselbe 
Grundbetragsverhältnis wie nach dem oben be-
schriebenen Verfahren zu erhalten, jedoch durch 
Anwendung eines anderen Verfahrens? Anders for-
muliert: Geben die Resultate des oben beschriebe-
nen Verfahrens auch das Verfahren selbst vor oder 
besteht hinsichtlich des Verfahrens, unter Wahrung 
einer Ergebnisgleichheit, ein Entscheidungsspiel-
raum? Falls es möglich wäre, Normierungsanteile 
der Länder anders festzulegen als anhand von nach 
dem Bundesrecht ermittelten Daten, ohne dass 
hierdurch das Ergebnis der Normierung zuguns-
ten oder zuungunsten einzelner Länder verändert 
würde, wäre eine ausgestaltungsneutrale Grund-
steuerberücksichtigung im Finanzausgleichs-
system vorhanden, ohne dass eine zusätzliche 
Datenerhebung in den das Optionsrecht beanspru-
chenden Ländern erforderlich ist.

Die Möglichkeit eines mit der flächendecken-
den Anwendung des Bundesrechts ergebnisglei-
chen Verfahrens der Grundsteuernormierung, 
das nicht auf nach Bundesrecht ermittelte Daten 
selbst abstellt, würde jedoch voraussetzen, dass 
ein zu konkretisierendes Indikatorenset zuver-
lässig, dauerhaft und insbesondere exakt zu den 

Grundsteuerkraftverhältnissen führen könnte, die 
das Bundesrecht hervorbringen würde. Ein Verfah-
ren, das diese hohen Gütekriterien ausnahmslos er-
füllt, kann als ausgeschlossen betrachtet werden.

Aus diesem Grund führt das in Art.  17 GrStRefG 
vorgegebene Verfahren nicht nur zu einer den bun-
desrechtlichen Maßstab zutreffend abbildenden 
Zurechnung der Grundsteuerkraft auf die einzel-
nen Länder. Es ist darüber hinaus auch das einzige 
Verfahren, welches dies leisten kann. „Ergebnisglei-
che“ andere Verfahren existieren nicht.

Besteht aber gleichwohl theoretisch die Mög-
lichkeit, Normierungsverfahren zu identifizie-
ren, die zu „ähnlichen“ Ergebnissen wie dem des 
Art.  17 GrStRefG führen können? Beispielhaft kä-
men hier Verfahren in Frage, die die grundsteuer-
liche Bemessungsgrundlage in einem Land nicht 
treffsicher, sondern nur innerhalb einer Schwan-
kungsbreite um den vom Bundesrecht festgeleg-
ten Maßstab herum zu identifizieren vermögen. 
Solche Verfahren könnte man z. B. als „statistische 
Verfahren“ bezeichnen, welche die Daten der vom 
Bundesrecht vorgegebenen grundsteuerlichen Be-
messungsgrundlage nur schätzen, statt sie im Be-
steuerungsverfahren zu erheben.

Offensichtlich kann die Frage nach hilfsweise an-
zuwendenden Verfahren nicht allgemeingültig be-
antwortet werden, ohne dass das Vergleichser-
gebnis der Normierung gemäß Art.  17 GrStRefG 
bekannt wäre. Allerdings lassen sich auch hier Ei-
genschaften denkbarer „ergebnisähnlicher“ Nor-
mierungsverfahren identifizieren.
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Eine denkbare Anforderung an ein „ergebnisähn-
liches“ Verfahren wäre es, Abweichungen von dem 
Ergebnis des Verfahrens gemäß Art. 17 GrStRefG für 
jedes Land nur bis zu einer vorbestimmten prozen-
tualen Größenordnung zuzulassen. Ein Normie-
rungsverfahren wäre also dann „ergebnisähnlich“, 
wenn jedem Land  – bei gegebener Grundsteuer-
höhe und -verteilung – eine Grundsteuerkraft zu-
gerechnet würde, die unter denselben Rahmen-
bedingungen von dem Ergebnis gemäß Art.  17 
GrStRefG um nicht mehr als den vorbestimmten 
Prozentwert abwiche.

Tabelle  1 zeigt die Auswirkungen auf die Grund-
steuerkraftzahlen bei Anwendung eines „statisti-
schen Verfahrens“, das die grundsteuerlichen Be-
messungsgrundlagen in den Ländern ermittelt, 
die sich bei Anwendung des Bundesrechts ergeben 
würden. Unterstellt wurde hierbei, dass die Ergeb-
nisse dieser Bemessungsgrundlagenbewertung in 
jedem Land um nicht mehr als 5 Prozent nach oben 
oder 5 Prozent nach unten von ihrem tatsächlichen 
Wert abweichen. Dargestellt sind die damit korres-
pondierenden maximal möglichen Abweichungen 
bei der Schätzung der Grundsteuerkraft für jedes 
Land. Die Länder sind der Größe ihrer grundsteu-
erlichen Bemessungsgrundlagen nach angeordnet, 
wie sie im Finanzausgleichsjahr  2020 bestanden 
(höchster Wert: Land 1).

Maximal mögliche Abweichungen  
von der bundesrechtlichen Grundsteuerkraft bei 
einer auf +/-5 Prozent begrenzten Abweichung 
der grundsteuerlichen Bemessungsgrundlagen

in Prozent

Es zeigt sich, dass sich die mit einem Erfassungsfeh-
ler von 5 Prozent verbundenen maximal möglichen 
Abweichungen bei der Schätzung der Grundsteuer-
kraft von Land zu Land dergestalt unterscheiden, 
dass sich für Länder mit höherer grundsteuerlicher 
Bemessungsgrundlage geringere und für Länder 
mit niedrigerer grundsteuerlicher Bemessungs-
grundlage höhere Abweichungen bei der Grund-
steuerkraft ergeben. Ein vom Anspruch der Er-
gebnisgleichheit abgeleitetes und ersatzweise in 
Betracht gezogenes „ergebnisähnliches“ Verfahren 
dürfte daher nur unter der Voraussetzung möglich 
sein, dass nicht für jedes Land gleich hohe zulässige 

Land Wert

Land 1 7,8

Land 2 8,5

Land 3 8,6

Land 4 9,0

Land 5 9,3

Land 6 9,7

Land 7 9,8

Land 8 9,9

Land 9 9,9

Land 10 9,9

Land 11 10,0

Land 12 10,0

Land 13 10,0

Land 14 10,1

Land 15 10,1

Land 16 10,1

Daten: Vorläufige Abrechnung des bundesstaatlichen Finanz-
ausgleichs für das Jahr 2020. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Schwankungsbreiten erwartet werden.9 Stattdes-
sen kann sich „Ergebnisähnlichkeit“ nur auf Ober-
grenzen zulässiger Schwankungen beziehen, die 
für jedes Land unterschiedlich ausfallen, und zwar 
jeweils abhängig von seinem Anteil an der bundes-
rechtlich festgelegten Steuerbemessungsgrundlage.

Fazit und Ausblick

Das Verfahren der Grundsteuernormierung zum 
Zweck des bundesstaatlichen Finanzausgleichs 
bezieht sich auf einen verhältnismäßig geringen, 
in Einzeljahren aber das Ergebnis des Ausgleichs 
durchaus nennenswert beeinflussenden Teil der 
Finanzkraft der Länder und ihrer Gemeinden. Ein 
Normierungsverfahren, welches unter der Rah-
menbedingung teils vom Bundesrecht abwei-
chender Grundsteuerrechte der Länder operieren 
muss, kommt im Jahr  2028 erstmals zur Anwen-
dung. Das Verfahren ist zwischen Bund und Län-
dern abzustimmen, zu konkretisieren, zu validieren 
und rechtssicher umzusetzen. Das zentrale und zu 
fokussierende Ziel muss hierbei sein, dass es auch 
mit dem künftigen Normierungsverfahren gelingt, 
eine wechselseitige Unabhängigkeit zwischen der 
Grundsteuergestaltung in den Ländern und dem 

9 Eine formale Ableitung des Resultats würde den 
Rahmen dieses Artikels überschreiten. Dennoch lässt 
sich die zugrunde liegende Überlegung hierzu wiederum 
an Abbildung 4 erläutern. Bekanntermaßen ist die 
sogenannte „Elastizität“, d. h. die prozentuale Änderung 
eines Funktionswerts in Reaktion auf eine einprozentige 
Änderung des Wertes der unabhängigen Variable, im 
Fall einer Funktion (schwarze Linie in dem abgebildeten 
Diagramm) größer oder kleiner als eins, je nachdem, ob die 
Elastizität links oder rechts der Mitte der Funktionswerte 
gemessen wird. Werte rechts der Mitte kennzeichnen 
den Bereich, in dem Land 1 einen höheren, Werte links 
der Mitte den, in dem Land 1 einen geringeren Anteil der 
Grundsteuerbemessungsgrundlage besitzt. Dementsprechend 
reagiert das „kleinere“ Land auf Veränderungen der Proportion 
der Grundsteuerkraftzumessung prozentual regelmäßig 
stärker als das größere Land. Diese Eigenschaft ist insoweit ein 
allgemeingültiges Merkmal symmetrischer Schätzverfahren.

bundesstaatlichen Finanzausgleich dauerhaft zu 
sichern. Dies war in der Vergangenheit die grund-
legende Funktion des Normierungsverfahrens und 
ist für jedes näher in Betracht kommende Verfah-
ren zur Normierung der neuen Grundsteuer eben-
falls von zentraler Bedeutung.

Eine Normierung entsprechend der in Art.  17 
GrStRefG vorgegebenen Regelung, in deren Rah-
men für alle Länder die Anwendung des Grund-
steuermodells des Bundes unterstellt und das 
Grundsteueraufkommen den Ländern im Verhält-
nis der sich daraus ergebenden Messbeträge zuge-
ordnet wird, erfüllt diese Funktion. Entscheidun-
gen einzelner Länder, bei der Grundsteuer vom neu 
geschaffenen Abweichungsrecht Gebrauch zu ma-
chen, sind unter diesem Verfahren für den Finanz-
ausgleich unerheblich. Dieses Merkmal könnte je-
doch grundsätzlich auch mit anderen Konzepten 
realisiert werden, die auf objektiv mess- und durch 
landespolitische Entscheidungen nicht unmittel-
bar beeinflussbare Parameter zurückgreifen.

Das qualitative Alleinstellungsmerkmal eines Nor-
mierungsverfahrens auf der Grundlage des Bun-
desmodells ergibt sich daraus, dass es finanzielle 
Resultate hervorbringt, die mit einer tatsächlich 
flächendeckenden Anwendung des Bundesmodells 
für jedes einzelne Land wirkungsgleich im Sinne 
von ergebnisgleich sind. Somit wäre neben dem 
grundlegenden Merkmal der Unabhängigkeit von 
länderseitiger Grundsteuergestaltung und Finanz-
ausgleich auch ein im Rahmen der Grundsteuer-
reform zusätzlich formuliertes politisches Ziel der 
künftigen Grundsteuernormierung erfüllt. Dieses 
Ziel wäre jedoch nur dann erreichbar, wenn alle für 
das Grundsteuermodell des Bundes erforderlichen 
Daten zum Zweck der Normierung für alle Länder 
zur Verfügung gestellt werden. Auf welchem Weg 
das neue Normierungsverfahren ab dem Jahr 2028 
vor dem Hintergrund dieses Ziels umgesetzt wer-
den kann, bleibt abzuwarten.
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Briefmarken – Deutschlands kleinste 
Kulturbotschafter

 ● Das BMF ist seit der Auflösung des Bundesministeriums für Post und Telekommunikation im 
Jahre 1998 Herausgeber der deutschen Briefmarken.

 ●  Jährlich gibt das BMF rund 50 neue Motive heraus.

 ● Die zusätzlichen Cent-Beträge der sogenannten Plusmarken führen jedes Jahr zu Erlösen in Milli-
onenhöhe und werden verwendet, um vielfältige gemeinnützige Projekte zu unterstützen.

Einleitung

Das BMF ist seit dem Jahr  1998 Herausgeber der 
Postwertzeichen mit dem Aufdruck „Deutschland“ 
(Briefmarken).

Von der Idee bis zur Entstehung einer Briefmarke 
ist es ein weiter Weg.1 Hierbei erhält das BMF Un-
terstützung durch angesehene Expertinnen und 
Experten, u.  a. aus den Bereichen Grafik, Philate-
lie und Wissenschaft, aber auch durch Bundes-
tagsabgeordnete und Vertreterinnen und Vertre-
ter der Deutschen Post AG. Jedes Jahr entstehen so 
rund 50  kleine Kunstwerke, die mit einer Auflage 
zwischen 2  Mio. bis 600  Mio. Stück weltweit ver-
sandt werden. Die Briefmarken der Bundesrepub-
lik Deutschland spiegeln nicht nur Ereignisse mit 
nationalem, sondern auch mit internationalem Be-
zug wider. Sie dienen selbstverständlich weiterhin 
als Porto für Postsendungen  – und können dabei 
als Plus-Briefmarken sogar Gutes tun.

1 Hier können Sie mehr über die Entstehung einer Briefmarke 
lesen: http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/20200241

Plus-Briefmarken 
lassen ihren besonderen Mehrwert schon auf 
den ersten Blick durch das „Plus“-Zeichen 
erkennen. Dieses Signet wurde 2008 entwor-
fen und bürgt dafür, dass jeder zusätzliche 
Cent gut angelegt ist und direkt bei denjeni-
gen Menschen ankommt, die auf die Solidari-
tät unserer Gesellschaft angewiesen sind. Die 
Porto- und Pluswerte betragen ab 2022 je-
weils 85 + 40 Cent, 100 + 45 Cent und 160 + 
55 Cent. Jedes Jahr kommt ein „Plus“-Erlös 
von rund 10 Mio. Euro zusammen. Welcher 
karitative Bereich die Erlöse erhält, steht je-
weils auf den Marken: Für die Wohlfahrts-
pflege, Für die Jugend, Für den Sport, Für den 
Umweltschutz oder zur Förderung der Phila-
telie. Die Marken mit dem „Plus“ sind in aus-
gesuchten Filialen beziehungsweise im On-
lineshop der Deutschen Post AG erhältlich.

Nachfolgend wird ein kleiner Ausschnitt aus der 
Vielfalt der Briefmarken des vergangenen Jahres 
präsentiert. Gleichzeitig wird ein Ausblick auf die 
Höhepunkte des Jahres 2022 gegeben.
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Gestaltung Postwertzeichen: Michael Kunter, Berlin

Rückblick

1700 Jahre jüdisches Leben in 
Deutschland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Detlef Behr, Köln

Im Jahr  321 erließ der römische Kaiser Konstan-
tin ein weitreichendes Edikt: Künftig konnten auch 
Juden in Ämter der Kurie und der Stadtverwaltung 

berufen werden. Dieses Edikt ist ein Beleg dafür, 
dass Jüdinnen und Juden nachweislich seit min-
destens 1700  Jahren auf dem Gebiet des heutigen 
Deutschlands leben. Dieses besondere Jubiläum 
wurde im vergangenen Jahr mit der hier abgebilde-
ten Briefmarke gewürdigt.

Die Briefmarke zeigt das hebräische Wort „chai“, 
das „ch“ gesprochen wie in „lachend“, dies bedeu-
tet „lebendig“. Und so lebendig zeigt sich jüdisches 
Leben in Deutschland heute glücklicherweise wie-
der in vielen Facetten. Auch im jüdischen Alltag 
in Deutschland wird das Wort häufig verwendet. 
„LeChaim“, „Auf das Leben“ heißt entsprechend 
auch ein klassischer Trinkspruch, der Lebensfreude 
symbolisiert.

Serie „Für die Wohlfahrtspflege“: 
Grimms Märchen – Frau Holle

Diese Serie zur Unterstützung der Bundesarbeits-
gemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege e. V. wid-
mete sich im vergangenen Jahr dem Märchen „Frau 
Holle“ der Gebrüder Grimm. Auf den beiden ers-
ten Briefmarken ist jeweils die Stieftochter zu se-
hen, während sie die von Frau Holle gestellten Auf-
gaben mit Fleiß und Hingabe erfüllt. Im Gegensatz 

Abbildung 1

Abbildung 2
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dazu steht die faule Tochter, die keinerlei Lust hat, 
die anstehenden Arbeiten zu erledigen. Infolge-
dessen bleiben bei ihr die Äpfel ungepflückt und 
das Brot verbrennt im Backofen. Die dritte Brief-
marke zeigt den Abschluss der Geschichte: Wäh-
rend die fleißige Stieftochter für ihre Dienste mit 
Gold überschüttet wird, erhält die faule Tochter die 
verdiente Strafe für ihre Faulheit – sie wird mit kle-
brigem Pech überschüttet. Unsere Wohlfahrtsmar-
ken nehmen die Handlung detailreich mit Humor 
und kraftvollen Bildern auf.

100. Geburtstag Sophie Scholl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Detlef Behr, Köln 

Foto: © manuel aicher, rotis im allgäu

Sophie Scholl wurde  1921 geboren. Sie tritt  1934 
in den „Bund Deutscher Mädel“ in der „Hitler-Ju-
gend“ ein, wo sie bis zur Gruppenleiterin aufsteigt. 
Einige Jahre später distanziert sie sich radikal vom 
Nationalsozialismus. Im Januar  1943 wirkt sie an 
der Herstellung und Verbreitung des fünften Flug-
blattes der Widerstandsbewegung „Weiße Rose“ 
mit. Das sechste Flugblatt wird von Sophie Scholl 

und ihrem Bruder Hans am 18. Februar 1943 in der 
Münchener Universität ausgelegt. Die Geschwister 
werden noch in der Universität festgenommen, am 
22. Februar 1943 zum Tode verurteilt und am sel-
ben Tag im Strafgefängnis München-Stadelheim 
ermordet. Sophie Scholl gilt heute als eine der be-
deutendsten Frauen im deutschen Widerstand ge-
gen den Nationalsozialismus.

Fußball-Europameisterschaft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Thomas Serres, Hattingen 

Fußball © Alexandr Bognat – stock.adobe.com

Diese Fußball-Europameisterschaft sah erstmals 
vor, dass die besten Nationen ihr kontinentales 
Kräftemessen in elf verschiedenen Ländern aus-
tragen. Die Spiele sollten ursprünglich  2020 statt-
finden, mussten allerdings  – bedingt durch die 
Corona-Pandemie – um ein Jahr verschoben wer-
den. Die Pandemie hatte auch Auswirkungen auf 
die Austragungsorte. Gleichwohl symbolisiert der 
Ball auf der Briefmarke in seiner Dynamik die An-
spannung und Vorfreude auf den sportlichen Wett-
kampf und die elektrisierende Atmosphäre über 
alle Grenzen hinweg.

Abbildung 3

Abbildung 4
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500 Jahre Fuggerei in Augsburg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestaltung Postwertzeichen: Prof. Sandra Hoffmann 

Robbiani, Bern 

Foto Frau am Brunnen: © ullstein bild

Am 23.  August  1521 legte Jakob Fugger im Stif-
tungsbrief die Fuggerei für die Ewigkeit fest. Dort 
wohnen seit 500  Jahren bedürftige Augsburger 
Bürgerinnen und Bürger. Die Jahreskaltmiete ent-
spricht nach wie vor der Ursprungsmiete, also ei-
nem Rheinischen Gulden. Heute sind das 88 Cent. 
Derzeit leben etwa 150  Menschen in 67  Häusern. 
Dank der Erträge aus den Stiftungswäldern und 
dem Tourismus sowie vereinzelten Spenden und 
weiteren freiwilligen Zuwendungen kommt die 
Fuggerei ganz ohne staatliche Mittel aus. Die Brief-
marke verbindet historische und zeitgenössische 
Aspekte der Fuggerei, die beachtlicherweise seit 
500 Jahren mit derselben Intention betrieben wird, 
genauso wie architektonische und soziale Bezüge.

Abbildung 5

Serie „Aufrechte Demokraten“: 
Robert Blum

Abbildung 6
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Gestaltung Postwertzeichen: Prof. Annette le Fort und 

Prof. André Heers, Berlin 

Holzschnitt Robert Blum: Quagga Media UG / akg-images

Robert Blum wurde  1807 in Köln geboren und 
wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Als Thea-
tersekretär kommt er nach Leipzig und steigt dort 
in wenigen Jahren zu einem der führenden oppo-
sitionellen Fortschrittsmänner seiner Zeit auf. Im 
Mai  1848 wird er in die Frankfurter Nationalver-
sammlung gewählt. Im Oktober 1848 hält er sich in 
dem von der Gegenrevolution bedrohten Wien auf, 
wird verhaftet, verurteilt und am 9. November 1848 
standrechtlich erschossen.

Briefmarken sollen auch dem Erhalt und der Be-
wusstmachung von relevantem Kulturgut dienen. 
Die moderne und zeitgemäße Gestaltung dieser 
Briefmarke übernimmt dabei die Aufgabe, einen 
Bezug der Historie zum Zeitgenössischen herzu-
stellen. Die Worte Robert Blums „Für Freiheit und 
Fortschritt gab ich alles hin“ werden als eine Aus-
sage dargestellt, die bis heute eine hohe Relevanz 
besitzt.
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50 Jahre Ärzte ohne Grenzen

Abbildung 7
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Gestaltung Postwertzeichen: Prof. Daniela Haufe und 

Prof. Detlef Fiedler, Berlin 

Foto: © picture alliance / dpa / Mohammad Jawad

Seit 50  Jahren leistet das internationale Netz-
werk von MEDECINS SANS FRONTIERES/ÄRZTE 
OHNE GRENZEN (MSF) medizinische Nothilfe  – 
überall dort, wo in Kriegs- und Krisengebieten das 
Leben zahlreicher Menschen in Gefahr ist. Auf der 
Briefmarke ist das beschädigte Schild des Kran-
kenhauses in Kundus (Afghanistan) nach einem 
Luftangriff im Jahr 2015 zu sehen. Damit wird auf 
eindringliche Weise auf die gefährlichen Bedin-
gungen aufmerksam gemacht, unter denen die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von MSF täg-
lich arbeiten müssen. Dabei helfen die Teams allen 
Menschen, ohne nach ihrer ethnischen Herkunft, 
religiösen oder politischen Überzeugung zu fragen.

Ausblick für das Jahr 2022

G7-Präsidentschaft Deutschland

Am 1.  Januar  2022 hat Deutschland die G7-Präsi-
dentschaft übernommen. Die Gruppe der Sieben 
(G7) ist ein informelles Forum sieben führender In-
dustrienationen und Demokratien. Vertreten sind 
Deutschland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, 
das Vereinigte Königreich, die Vereinigten Staaten 
von Amerika, außerdem die Europäische Union. 
Das wiedervereinigte Deutschland hat  2022 zum 
dritten Mal die G7-Präsidentschaft inne. Die Bun-
desregierung wird diese Präsidentschaft nutzen, 

um unter dem Motto „Fortschritt für eine gerechte 
Welt“ zentrale globale Herausforderungen mit den 
G7-Partnern anzugehen. Der Bundesminister der 
Finanzen hat zusammen mit dem Präsidenten der 
Deutschen Bundesbank den Vorsitz im Finanzbe-
reich übernommen. Mit der im Juni erscheinenden 
Briefmarke können Standardbriefe im Inland fran-
kiert werden.

Serie „Für den Umweltschutz“ 
Antarktis – Gemeinsam 
Einzigartiges schützen

Die Antarktis, als ein vom Menschen noch weitge-
hend unbeeinflusstes natürliches Ökosystem, hat ei-
nen herausragenden ästhetischen Wert. Gleichzeitig 
ist sie aber vom Klimawandel sehr offensichtlich be-
troffen. Der Bewahrung der Antarktis widmen sich 
daher völkerrechtliche Verträge. Es gilt, gemeinsam 
die Einzigartigkeit der Antarktis zu schützen.

Postcrossing

Das Postcrossing-Projekt stellt über traditionelle 
Post Verbindungen zwischen Menschen in der gan-
zen Welt her. Jedes Mitglied kann mit anderen zu-
fällig ausgewählten Mitgliedern weltweit Postkarten 
austauschen. Das Projekt beruht auf einem einfa-
chen Konzept: Für jede Postkarte, die eine Person 
verschickt, erhält sie von einer anderen Person im 
Projekt ebenfalls eine Postkarte. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer können sich nicht aussuchen, 
wohin sie ihre Postkarten schicken, und wissen auch 
nicht, von wo sie Postkarten erhalten werden. So ist 
das Überraschungsmoment beim Öffnen des Brief-
kastens garantiert. Mit dieser Briefmarke können in-
ternationale Postkarten versendet werden.

Fazit

Briefmarken sind die kleinsten Botschafter 
Deutschlands. Sie dienen der Erinnerung an Ereig-
nisse der jüngeren und älteren Zeitgeschichte und 
spiegeln aufgrund ihrer thematischen Vielfalt die 
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verschiedenen gesellschaftlichen Interessen wider. 
Auch im digitalen Zeitalter hat die Briefmarke ihren 
Platz und erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit 
in breiten Teilen der Gesellschaft, auch weit über 

Deutschlands Grenzen hinaus. In diesem Jahr wird 
es wieder über 50 Briefmarken mit verschieden Mo-
tiven geben, die zum Sammeln oder Schreiben anre-
gen und als Plusmarken sogar etwas Gutes bewirken.

Übersicht Sonderpostwertzeichen und Ausgabe 20-Euro-Münzen 2022

Erscheinungsdatum Serie/Motiv/Thema
Anzahl 

Ausgaben
Nominalwert + 

Zuschlag in Euro

1. Quartal

3. Januar 2022 225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff 1 0,70

200. Geburtstag Heinrich Schliemann 1 1,10

150. Geburtstag Otto Braun 1 1,00

75. Geburtstag David Bowie 1 0,85

20. Januar 2022 Serie „Für die Wohlfahrtspflege“ 
Münze: Grimms Märchen – Rumpelstilzchen 1 20,00

3. Februar 2022 Grimms Märchen – Rumpelstilzchen – Die Mühsal
Grimms Märchen – Rumpelstilzchen – Der Wahnsinn
Grimms Märchen – Rumpelstilzchen – Die Rettung

1
1
1

0,85 + 0,40
1,00 + 0,45
1,60 + 0,55

Serie „Street Art“ 
JEROO – Pfau und Kranich 1 1,60

24. Februar 2022 Münze: 225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff 1 20,00

1. März 2022 Serie „U-Bahn-Stationen“ 
Heidelberger Platz Berlin 1 2,75

125. Geburtstag Sepp Herberger 1 0,85

50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk 1 0,85

Benjamin Blümchen 1 0,85

2. Quartal

7. April 2022 Serie „Himmelsereignisse“ 
Polarlicht 1 1,00

Serie „Junge Wildtiere“ 
Dachs
Luchs

1
1

0,85
0,85

450 Jahre Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel 1 1,95

5. Mai 2022 Serie „Für den Sport“ 
Nicht Olympische Sportarten – Fallschirmspringen
Nicht Olympische Sportarten – Wakeboarden
Nicht Olympische Sportarten – Faustball

1
1
1

0,85 + 0,40
1,00 + 0,45
1,60 + 0,55

Serie „Europa“ 
Märchen, Mythen und Sagen 1 0,85

100. Geburtstag Otl Aicher 1 1,60

12. Mai 2022 Münze: 50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk 1 20,00

2. Juni 2022 Serie „Für den Umweltschutz“ 
Antarktis – Gemeinsam Einzigartiges schützen 1 0,85 + 0,40

Serie „Deutschland von oben“ 
Sylvensteinsee 2 2,00 (2x 1,00)

50 Jahre Weltumweltkonferenz von Stockholm 1 3,70

Organspende 1 0,85

G7-Präsidentschaft Deutschland 2022 
Ausgabetag: 23. Juni 2022 1 0,85

Tabelle 1
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noch: Übersicht Sonderpostwertzeichen und Ausgabe 20-Euro-Münzen 2022 noch Tabelle 1

Erscheinungsdatum Serie/Motiv/Thema
Anzahl 

Ausgaben
Nominalwert + 

Zuschlag in Euro

3. Quartal

7. Juli 2022 Serie „Leuchttürme“ 
Leuchtturm Friedrichsort 1 0,70

Serie „Superhelden“ 
Spider-Man 1 0,85

1000 Jahre Stendal 1 0,85

200. Geburtstag Gregor Mendel 1 1,10

100. Geburtstag Hans-Jürgen Wischnewski 1 1,00

Kinder malen eine Briefmarke 1 0,85

4. August 2022 Serie „Für die Jugend“ 
Amphibien – Bergmolch
Amphibien – Laubfrosch
Amphibien – Feuersalamander

1
1
1

0,85 + 0,40
1,00 + 0,45
1,60 + 0,55

Serie „U-Bahn Stationen“ 
Heumarkt Köln 1 0,85

Vollversammlung des ökumenischen Rates der Kirchen in Karlsruhe 1 1,60

1. September 2022 Serie „Deutsche Sehenswürdigkeiten“ 
Schloss Neuschwanstein 1 0,85

Serie „Helden der Kindheit“ 
Die Schlümpfe
Pumuckl

1
1

0,85
0,85

4. Quartal

6. Oktober 2022 Serie „Tag der Briefmarke“ 
Baden Fehldruck 1

0,85

Serie „Superhelden“ 
Black Panther 1 0,85

Serie „Zeitreise Deutschland“ 
Köln 1 0,70

Postcrossing 1 0,95

2. November 2022 Serie „Weihnachten“ 
Die Botschaft des Engels: „Ich verkündige euch eine große Freude.“ 1 0,85 +0,40

Serie „Deutsche Fernsehlegenden“ 
Rockpalast 1 1,60

125 Jahre Deutscher Caritasverband 1 0,85

Diversität – Vielfalt in Deutschland 1 0,85

Weihnachten/Winter 1 0,85

1. Dezember 2022 225. Geburtstag Heinrich Heine 1 1,95

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Das Münz-Jahresprogramm 2022

 ● Das Münzprogramm der Bundesrepublik Deutschland umfasst zwölf Münzen. Herausgeber ist 
das BMF.

 ● Die Münzen der Bundesrepublik Deutschland sind Botschafter des Landes. Die Themen der Mün-
zen werden sorgfältig ausgewählt. Nur die wichtigsten kulturellen, politischen oder gesellschaftli-
chen Ereignisse eignen sich als Münzmotiv. Die Münzen tragen dazu bei, öffentliche Diskussionen 
zu fördern und Position zu beziehen.

 ● Im April 2022 startet die neue 10-Euro-Sammlermünzenserie „Im Dienst der Gesellschaft“ mit Poly-
merring und der Auftaktemission „Pflege“.

 ● Zum 50. Geburtstag des Deutschen Kinderhilfswerks erscheint im Mai 2022 eine 20-Euro-Silber-
münze zu Ehren der deutschlandweit tätigen Kinderrechtsorganisation.

 ● Eine Besonderheit stellt die teilkolorierte 5-Euro-Münze „Insektenreich” aus der neuen Serie 
„Wunderwelt Insekten” dar, die im Oktober 2022 erscheint.

 ● Zum Jahresabschluss gibt das BMF im November 2022 die 25-Euro-Feinsilbermünze „Herrnhuter 
Stern“ aus der Serie „Weihnachten“ in sogenannter Tellerprägung aus.

2-Euro-Gedenkmünzen

Traditionell bildet die Ausgabe der 2-Euro-Münze 
aus der Serie „Bundesländer“ den Auftakt des Münz-
jahres. Diese Serie endet in diesem Jahr mit dem 
Land „Thüringen“ und dem Motiv der „Wartburg“. 
Erstausgabetag war der 25. Januar 2022. Im kommen-
den Jahr beginnt die Folgeserie „Bundesländer II“.

In diesem Jahr geben alle Euro-Mitgliedstaaten 
eine gemeinsame, motivgleiche 2-Euro-Gedenk-
münze „35 Jahre Erasmus-Programm“ heraus. Über 
das Erasmus-Programm der Europäischen Union 
können Teilnehmende im Ausland studieren, sich 
weiterbilden, Berufserfahrung sammeln oder Frei-
willigenarbeit leisten. Diese Münze erscheint am 
1. Juli 2022.

5-Euro-Münze

Etwas Besonderes stellt in diesem Jahr die 
5-Euro-Münze mit dem teilkolorierten Motiv 

„Insektenreich“ dar. Die Münze bildet den Auftakt 
der Serie „Wunderwelt Insekten“, bei der im Zeit-
raum  2022 bis  2024 insgesamt neun Münzen mit 
teilkolorierten Motiven erscheinen. Die Münzse-
rie stellt eine Tiergruppe in den Fokus, die einen 
bedeutsamen Teil unseres Naturerbes ausmacht 
und besonders bedroht ist. Erscheinungstag ist der 
20. Oktober 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künstler der Bildseite: Jordi Truxa, Neuenhagen bei Berlin 

Künstler der Wertseite: Andre Witting, Berlin 
Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart 

© Bundesverwaltungsamt

Abbildung 1
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Münzen mit Polymerring

Auch in diesem Jahr gibt das BMF wieder eine 
Münze mit Polymerring heraus. Mit der Ausgabe 
„Pflege“ startet im April  2022 die neue Serie „Im 
Dienst der Gesellschaft“. In diese 10-Euro-Münze 
ist ein Polymerring in der Farbe Minttürkis einge-
fügt. Die neue Münzserie stellt die große Bedeu-
tung von Berufsgruppen in den Fokus, die für das 
Funktionieren unserer Gesellschaft und das Leben 
jedes Einzelnen unverzichtbar sind. In Deutschland 
arbeiten rund 1,7  Millionen Menschen als Pflege-
kräfte in der Kranken- und Altenpflege und leis-
ten einen essenziellen gesellschaftlichen Beitrag. 
Bei der Herausgabe der Münze hat sich der Bund 
schwerpunktmäßig auf die institutionelle Pflege als 
Berufsgruppe konzentriert. Darüber hinaus wird 
der überwiegende Teil der Pflegebedürftigen zu 
Hause, u. a. durch Angehörige, versorgt. Die Münze 
erscheint am 7. April 2022.

Der Polymerring 
ist ein besonders widerstandsfähiger, trans-
parenter und prägbarer Kunststoffring. Die 
Münze mit Polymerring ist eine patentge-
schützte Produktentwicklung einer deut-
schen Expertengruppe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künstler der Bildseite: Peter Lasch, Berlin 

Künstler der Wertseite: Patrick Niesel, Röthenbach 

Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart 

© Bundesverwaltungsamt

20-Euro-Silbermünzen

Die erste von insgesamt vier 20-Euro-Silber-
münzen in diesem Jahr ist die Ausgabe „Rumpel-
stilzchen“ aus der erfolgreichen Serie „Grimms 
Märchen“. Diese Münze ist am 20.  Januar 2022 er-
schienen. Mit den drei übrigen Münzen dieses Pro-
duktsegmentes werden zudem besondere Jubiläen 
und Ereignisse gewürdigt. Am 24.  Februar  2022 
wurde die 20-Euro-Silbermünze „225.  Geburtstag 
Annette von Droste-Hülshoff“ herausgegeben. Die 
Münze ehrt die bekannte deutsche Schriftstelle-
rin und Komponistin. Ihre Texte spiegeln die poli-
tischen, gesellschaftlichen und sozialen Umbrüche 
des frühen 19. Jahrhunderts wider. Am 12. Mai 2022 
erscheint die 20-Euro-Münze „50  Jahre Deutsches 
Kinderhilfswerk“. Sie würdigt das Engagement und 
langjährige Bestehen der Kinderrechtsorganisa-
tion, die sich für die Rechte von allen Kindern in 
Deutschland einsetzt. Im Mittelpunkt der Arbeit 
stehen die Überwindung von Kinderarmut und die 
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen 
sie betreffenden Angelegenheiten. Die 20-Euro-Sil-
bermünze „1200 Jahre Kloster Corvey“ würdigt das 
älteste und einzige fast vollständig erhaltene Ka-
rolingische Westwerk der Welt. Das ehemalige Be-
nediktinerkloster Corvey ist seit  2014 Weltkul-
turerbe der UNESCO. Diese Münze erscheint am 
22. September 2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künstlerin Susanne Jünger, Berlin 

Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart 

© Bundesverwaltungsamt

Abbildung 2
Abbildung 3
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25-Euro-Silbermünze

Rechtzeitig zum Weihnachtsfest erscheint die 
25-Euro-Silbermünze „Herrnhuter Stern“ aus 
der Münzserie „Weihnachten“. Ausgabetag ist der 
24.  November  2022. Der vielzackig leuchtende 
„Herrnhuter Stern“, der den Stern von Bethlehem 
symbolisiert, ist weit über Deutschland hinaus be-
kannt. Die Münze aus Feinsilber ist die zweite Emis-
sion in sogenannter Tellerprägung, die vom BMF 
herausgegeben wird.

Die Tellerprägung 
ist eine besondere Prägetechnik. Der Münz-
grund weist hier – ähnlich einem Teller – eine 
konkave Vertiefung auf und ermöglicht so ei-
ne plastischere Darstellung des Münzmotivs.

Goldmünzen-Programm

In diesem Jahr startet die neue 20-Euro-Goldmün-
zenserie „Rückkehr der Wildtiere“. Am 20. Juni 2022 
erscheint die erste Ausgabe „Kegelrobbe“. Die neue 
Serie stellt Tiere in den Fokus, die in der Vergangen-
heit in Deutschland schon fast ausgestorben waren 
und inzwischen u. a. infolge von Arten- und Natur-
schutzmaßnahmen wieder zurückgekehrt sind.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Künstler: Olaf Stoy, Rabenau 

Fotografie: Hans-Jürgen Fuchs, Stuttgart 

© Bundesverwaltungsamt

Mit der Ausgabe „Konzertgitarre“ endet die fünf-
teilige 50-Euro-Goldmünzenserie „Musikinstru-
mente“, die den deutschen Musikinstrumentenbau 
würdigt. Ausgabetag dieser 50-Euro-Goldmünze ist 
der 8. August 2022.

Zum Abschluss der dreiteiligen Serie „Säulen der 
Demokratie“ erscheint am 4.  Oktober  2022 die 
100-Euro-Goldmünze „Freiheit“ mit dem Branden-
burger Tor als Münzmotiv. Für Berlin und Deutsch-
land war das Brandenburger Tor jahrzehntelang 
Symbol der Teilung und gleichzeitig des Strebens 
nach Einheit. Heute ist es weltweit ein Symbol für 
Einheit, Freiheit und Frieden.

Bezug der Münzen

Deutsche Euro-Silbermünzen und Münzen mit Po-
lymerring in der Sammlerqualität „Spiegel glanz“ 
sind ebenso wie die Goldmünzen und diverse 
Münzsets bei der „Münze Deutschland“, der offizi-
ellen Verkaufsstelle des Bundes, erhältlich. Im On-
lineshop unter www.muenze-deutschland.de kön-
nen die Münzen bequem von zu Hause aus bestellt 
werden. Die 20-Euro-Silbermünzen, 25-Euro-Sil-
bermünze und die Münzen mit Polymerring sind 
zum Nominalwert in der Prägequalität „Stem-
pelglanz“ erhältlich. Dies gilt gleichermaßen für 
die 2-Euro-Gedenkmünzen, die im gesamten Eu-
ro-Raum gesetzliches Zahlungsmittel sind und mit 
einer Auflage von rund 30 Mio. Stück in den Bar-
geldumlauf gegeben werden. Aktuell kann es zu 
pandemiebedingten Verzögerungen bei der Abgabe 
von Stempelglanz-Münzen kommen.

Abbildung 4
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Das Münz-Jahresprogramm 2022

Das Münzjahr 2022 einschließlich themengleicher Sonderpostwertzeichen (SPWZ)

Ausgabetag Thema

2-Euro-Münzen

25. Januar Serie „Bundesländer“ 
Thüringen

1. Juli 35 Jahre Erasmus-Programm

5-Euro-Münze

20. Oktober Serie „Wunderwelt Insekten“ 
Insektenreich

10-Euro-Münze

7. April Serie „Im Dienst der Gesellschaft“ 
Pflege

20-Euro-Silbermünzen

20. Januar Serie „Grimms Märchen“ 
Rumpelstilzchen

3. Februar SPWZ Serie „Für die Wohlfahrtspflege“ 
Grimms Märchen – Rumpelstilzchen – mit den Motiven 
Die Mühsal (0,85 + 0,40 Euro) 
Der Wahnsinn (1,00 + 0,45 Euro) 
Die Rettung (1,60 + 0,55 Euro)

24. Februar 225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff

3. Januar SPWZ: 225. Geburtstag Annette von Droste-Hülshoff (0,70 Euro)

12. Mai 50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk

1. März SPWZ: 50 Jahre Deutsches Kinderhilfswerk (0,85 Euro)

22. September 1200 Jahre Kloster Corvey

25-Euro-Silbermüze

24. November Serie „Weihnachten“ 
Herrnhuter Stern 

20-Euro-Goldmünze 

20. Juni Serie „Rückkehr der Wildtiere“ 
Kegelrobbe

50-Euro-Goldmünze

8. August Serie „Musikinstrumente“ 
Konzertgitarre

100-Euro-Goldmünze

4. Oktober Serie „Säulen der Demokratie“ 
Freiheit

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Tabelle 1
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Überblick zur aktuellen Lage
Wirtschaft

 ● Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie die in der Folge umgesetzten Sanktionen gegen Russ-
land und Belarus dürften sich auch auf die deutsche Wirtschaft auswirken. Diese war bereits zuvor durch 
die Pandemie und anhaltende Lieferengpässe belastet. Allerdings hatten sich die Erwartungen vor den 
geopolitischen Entwicklungen zuletzt deutlich aufgehellt.

 ● Deutschlands direkte Handelsverflechtungen mit der Ukraine sowie Russland und Belarus sind zwar ge-
messen am gesamten Außenhandel begrenzt. Allerdings können auch indirekte Effekte zu Belastungen 
der deutschen Wirtschaft führen. So kommt es partiell aktuell durch neue Lieferkettenunterbrechungen 
zu Produktionsausfällen. Darüber hinaus dürften sich Auswirkungen hoher Energiepreise sowohl auf die 
Inflation als auch auf die gesamtwirtschaftliche Dynamik ergeben.

 ● Der Arbeitsmarkt entwickelte sich am aktuellen Rand nach wie vor ausgesprochen robust, auch wenn das 
Vorkrisenniveau der Erwerbstätigkeit noch nicht wieder erreicht wurde.

Finanzen

 ● Bis der Haushalt 2022 vom Deutschen Bundestag verabschiedet und im Bundesgesetzblatt verkündet ist, 
arbeitet die Bundesregierung im Rahmen der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung, die im We-
sentlichen auf Art. 111 Grundgesetz basiert (siehe hierzu Monatsbericht des BMF vom Januar 2022 „Vor-
läufige Haushaltsführung 2022“). Da somit das Soll des Bundeshaushalts 2022 noch nicht feststeht, 
können in den nachstehenden Tabellen zur Entwicklung des Bundeshaushalts keine Sollwerte dargestellt 
werden.

 ● Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich in den Monaten Januar bis Februar 2022 auf rund 
51,1 Mrd. Euro. Sie lagen damit um 35,5 Prozent (rund +13,4 Mrd. Euro) höher als im gleichen Zeitraum 
des Vorjahres.

 ● Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen in den Monaten Januar bis Februar 2022 rund 
79,8 Mrd. Euro und lagen damit um 11,0 Prozent (rund -9,9 Mrd. Euro) unter dem entsprechenden Vor-
jahresniveau. Im Zeitraum Januar bis Februar 2022 wies der Bundeshaushalt ein Finanzierungsdefizit von 
rund 28,7 Mrd. Euro auf.

 ● Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemeindesteuern) lagen im Februar 2022 um 15,5 Prozent über 
dem Ergebnis vom Februar 2021. Der Einnahmezuwachs war überwiegend auf das Plus bei den Gemein-
schaftsteuern (+18,4 Prozent) zurückzuführen. Dieser war jedoch überwiegend auf die niedrige Vorjah-
resbasis der Steuern vom Umsatz zurückzuführen, die durch die temporäre Umsatzsteuersatzsenkung 
im 2. Halbjahr 2020 sowie die Möglichkeit zur Herabsetzung der Sondervorauszahlungen gemindert 
war. Zudem verzeichneten die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommensteuer sowie die nicht veran-
lagten Steuern vom Ertrag einen merklichen Aufkommensanstieg gegenüber dem Vorjahresmonat. Das 
Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt lag im Februar 2022 um 2,4 Prozent über dem entspre-
chenden Steueraufkommen im Vorjahresmonat.
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Europa

 ● Der Monatsbericht März beinhaltet einen Rückblick auf die Sitzung der Eurogruppe und die informellen 
Sitzungen der ECOFIN-Ministerinnen und -Minister am 25. Februar 2022 in Paris und der Videokonfe-
renz am 2. März 2022.

 ● Themen der Sitzungen waren u. a. das makroökonomische Ungleichgewichtsverfahren, der Stand der Ar-
beiten der Europäischen Zentralbank zum digitalen Euro, Wege aus der COVID-19-Krise und die Wei-
chenstellungen für die kommenden Jahre sowie die aktuellen Entwicklungen in der Ukraine. Es fand ein 
intensiver Austausch statt, insbesondere zu den wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der militäri-
schen Aggression Russlands gegen die Ukraine sowie möglichen Sanktionen.

 ● Am 2. März 2022 setzte die französische Ratspräsidentschaft zudem kurzfristig eine informelle Videokon-
ferenz des ECOFIN-Rates an. Im Mittelpunkt stand eine erste Bestandsaufnahme nach Verabschiedung 
der umfassenden Sanktionen gegen Russland. Hierbei galt der Fokus insbesondere den Auswirkungen 
auf den Finanzsektor in Russland und die Wirtschaft der Europäischen Union sowie der Diskussion mög-
licher weiterer Sanktionen.
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Konjunkturentwicklung 
aus finanzpolitischer Sicht

Krieg in der Ukraine erhöht 
wirtschaftliche Unsicherheit

Der Angriffskrieg Russlands in der Ukraine sowie 
die in der Folge umgesetzten Sanktionen dürften 
sich negativ auf die deutsche Wirtschaft auswirken. 
Die möglichen Folgen steigender Energiepreise und 
gestörter Lieferketten treffen dabei in Deutschland 
auf eine Wirtschaft, deren Erholung von der Pande-
mie seit dem Herbst des vergangenen Jahres zwar 
durch die Wiederanstiege im Corona-Infektions-
geschehen sowie anhaltende Lieferengpässe ausge-
bremst war. Frühindikatoren hatten jedoch bereits 
wieder Anzeichen einer Rückkehr zum Pfad der Er-
holung gezeigt.

Auch war die wirtschaftliche Entwicklung zum 
Jahresende 2021 weniger gebremst als zunächst ge-
meldet. Wie das Statistische Bundesamt am 25. Fe-
bruar 2022 mitteilte, ist das Bruttoinlandsprodukt 
(BIP) im 4.  Quartal  2021 in preis-, kalender- und 
saisonbereinigter Rechnung um 0,3  Prozent ge-
genüber dem Vorquartal gesunken und nicht um 
0,7  Prozent, wie noch in der Schnellmeldung am 
28.  Januar  2022 berichtet. Die detaillierten Anga-
ben zur Entwicklung der Bruttowertschöpfung im 
Schlussquartal des vergangenen Jahres zeichnen 
ein gemischtes Bild über die Wirtschaftsbereiche: 
Während die preis-, saison- und kalenderbereinigte 
Bruttowertschöpfung im Verarbeitenden Gewerbe 
(+1,9  Prozent gegenüber dem Vorquartal) und im 
Baugewerbe (+1,6 Prozent) zulegte, wurde die über 
den Sommer begonnene Erholung vieler Dienst-
leistungsbereiche durch die vierte Corona-Welle 
zum Jahresende gestoppt. So sank in den Berei-
chen Handel, Verkehr und Gastgewerbe die Wirt-
schaftsleistung um 1,6  Prozent. Mit einem Minus 
von 10,0 Prozent waren die Sonstigen Dienstleister, 
zu denen unter anderem die Bereiche Unterhal-
tung und Erholung zählen, am stärksten von den 
Auswirkungen der vierten Corona-Welle und den 

Verschärfungen der pandemiebedingten Schutz-
maßnahmen zum Jahresende betroffen.

Die Erwartungen bezüglich der wirtschaftlichen 
Entwicklung in den kommenden Monaten hatten 
sich  – vor der russischen Invasion der Ukraine  – 
zuletzt deutlich aufgehellt, Frühindikatoren und 
Stimmungsbarometer hatten sich optimistisch 
dargestellt und eine zeitnahe Rückkehr zum Pfad 
der Erholung erwarten lassen. Nach bereits einem 
leichten Zugewinn zu Jahresbeginn zeigt sich das 
ifo Geschäftsklima im Februar 2022 merklich ver-
bessert. Branchenübergreifend trug hierzu auch 
eine verbesserte Lageeinschätzung der Unterneh-
men bei. Positive Signale kamen dabei grundsätz-
lich aus allen Wirtschaftsbereichen. Im Verarbei-
tenden Gewerbe setzte sich der zuletzt positive 
Trend weiter fort, auch im Handel und dem Dienst-
leistungssektor verbesserte sich neben den Erwar-
tungen auch die aktuelle Lage erstmals wieder. Laut 
ifo  Institut kehrte dabei insbesondere im Gastge-
werbe der Optimismus zurück. Auch in der Ver-
anstaltungswirtschaft hat sich das Geschäftsklima 
deutlich verbessert, da zwar die aktuelle Lage nach 
wie vor als schlecht eingeschätzt wurde, die Aus-
sicht auf Lockerungen von Corona-Auflagen aber 
für einen kräftigen Anstieg der Geschäftserwartun-
gen sorgte.

Auch die Exporterwartungen der deutschen In-
dustrie für die kommenden Monate stellten sich 
im Februar, bei Befragungszeitpunkten vor Be-
ginn der Invasion, optimistisch dar. Generell sind 
Deutschlands direkte Handelsverflechtungen mit 
der Ukraine, Russland und Belarus bezogen auf 
den reinen Anteil am deutschen Außenhandel be-
grenzt. Allerdings können insbesondere indirekte 
Effekte zu Belastungen der deutschen Wirtschaft 
führen. So kommt es partiell aktuell bereits durch 
Lieferkettenunterbrechungen zu Produktions-
ausfällen. Darüber hinaus dürften sich steigende 
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Gesamtwirtschaft/Einkommen

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro  
bzw. Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

2. Q 21 3. Q 21 4. Q 21 2. Q 21 3. Q 21 4. Q 21

Bruttoinlandsprodukt¹

Vorjahrespreisbasis (verkettet) 105,1 +2,9 +2,2 +1,7 -0,3 +10,8 +2,8 +1,8 

Jeweilige Preise 3.571 +6,0 +2,0 +4,0 +0,7 +11,9 +7,3 +6,8 

Einkommen¹

Volkseinkommen 2.698 +6,7 +1,8 +2,7 +2,0 +13,5 +7,0 +6,9 

Arbeitnehmerentgelte 1.920 +3,7 +1,0 +3,1 +1,1 +5,4 +4,9 +4,7 

Unternehmens- und 
Vermögenseinkommen

777 +15,0 +3,7 +1,9 +4,1 +42,3 +11,9 +13,5 

Verfügbare Einkommen der 
privaten Haushalte

2.013 +1,9 +0,9 +1,3 +0,5 +3,7 +2,2 +2,5 

Bruttolöhne und -gehälter 1.568 +3,8 +1,2 +3,5 +1,0 +6,1 +5,3 +4,9 

Sparen der privaten Haushalte 311 -4,9 -10,9 -28,3 +5,7 -14,9 -18,9 -23,5

Außenhandel/Umsätze/
Produktion/ 

Auftragseingänge

2021 Veränderung in Prozent gegenüber

Mrd. Euro 
bzw. 

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr²

Dez 21 Jan 22
Zweimonats-
durchschnitt Dez 21 Jan 22

Zweimonats-
durchschnitt

In jeweiligen Preisen

Außenhandel (Mrd. Euro)

Waren-Exporte 1 375 +14,0 +0,9 -2,8 -1,0 +15,5 +11,0 +13,3 

Waren-Importe 1.203 +17,2 +4,0 -4,3 +3,5 +28,1 +25,6 +26,9 

In konstanten Preisen 

Produktion im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

97,7 +3,2 +1,1 +2,7 +2,6 -2,7 +1,8 -0,5

Industrie³ 95,4 +4,3 +2,2 +1,3 +3,2 -1,0 +0,2 -0,4

Bauhauptgewerbe 115,4 -1,2 -4,0 +10,1 +0,7 -10,9 +12,3 -2,6

Umsätze im Produzierenden 
Gewerbe (Index 2015 = 100)

Industrie³ 98,8 +5,5 +0,7 +1,8 +3,7 +0,3 +2,0 +1,1 

Inland 95,0 +3,0 +0,7 +2,6 +3,7 -1,3 +1,7 +0,2 

Ausland 102,4 +7,9 +0,6 +0,9 +3,6 +1,7 +2,2 +1,9 

Auftragseingang  
(Index 2015 = 100)

Industrie³ 111,8 +17,8 +3,0 +1,8 +5,8 +5,9 +7,3 +6,6 

Inland 105,9 +15,3 +11,4 -8,3 +6,4 +11,2 +4,5 +7,8 

Ausland 116,3 +19,7 -2,4 +9,4 +5,4 +2,5 +9,1 +5,8 

Bauhauptgewerbe . . +24,1 +0,2 +12,4 . +2,5 

Umsätze im Handel  
(Index 2015 = 100)

Einzelhandel  
(ohne Kfz, mit Tankstellen)

117,1 +0,8 -4,6 +2,0 -3,0 +0,8 +10,3 +4,8 

Handel mit Kfz . . +1,1 . -0,4 -6,9 . -6,6

Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten
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Energiepreise sowohl auf die Inflation als auch 
auf die gesamtwirtschaftliche Dynamik selbst 
auswirken.

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) lagen im Februar 2022 um 15,5 Prozent 
über dem Ergebnis vom Februar 2021. Das beträcht-
liche Plus gegenüber dem Vorjahresmonat war u. a. 
auf zwei Basiseffekte bei den Steuern vom Umsatz 
im Vorjahr zurückzuführen: auf die temporäre Sen-
kung der Umsatzsteuersätze im 2.  Halbjahr  2020 
und auf die Möglichkeit für von der Corona-Pan-
demie betroffene Firmen im vergangenen Jahr, die 
Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung zur Verbes-
serung ihrer Liquidität ganz oder teilweise herab-
zusetzen (s. a. Bericht zur Entwicklung der Steuer-
einnahmen in dieser Ausgabe). Darüber hi naus 
spiegelt sich auch die wirtschaftliche Erholung 
im Jahresverlauf  2021 im Vorjahresvergleich des 
Steueraufkommens wider. Insgesamt war für das 
Jahr 2022 – vor dem Hintergrund der erwarteten 

Zunahme der wirtschaftlichen Aktivität – mit ei-
nem deutlichen Anstieg der Steuereinnahmen ge-
genüber dem Vorjahr zu rechnen. Die konjunktu-
rellen Belastungen aus dem Krieg in der Ukraine 
dürften aber auch die Entwicklung der Steuerein-
nahmen dämpfen.

Rückgang der Warenausfuhren 
und Wareneinfuhren zu 
Jahresbeginn

Nach deutlichen Zuwächsen in den Vormona-
ten startete der nominale Außenhandel mit einem 
Dämpfer zu Jahresbeginn. Die nominalen Waren-
exporte sanken im Januar 2022 kalender- und sai-
sonbereinigt um 2,8 Prozent gegenüber Vormonat, 
lagen aber um 7,5  Prozent höher als im Vorjah-
resmonat. Die nominalen Warenimporte gingen 
im Januar 2022 kalender- und saisonbereinigt um 

46

Arbeitsmarkt

2021 Veränderung in Tausend gegenüber

Personen 
Mio.

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode saisonbereinigt Vorjahr 

Dez 21 Jan 22 Feb 22 Dez 21 Jan 22 Feb 22

Arbeitslose  
(nationale Abgrenzung nach BA)

2,6 -3,0 -29 -48 -33 -378 -439 -476

Erwerbstätige, Inland 44,9 +0,0 +56 +80 . +506 +636 .

Sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte    

33,6 +0,1 +82 . . +603 . .

Preisindizes 
2015 = 100

2021 .

Index

gegenüber 
Vorjahr in 
Prozent

Vorperiode Vorjahr 

Dez 21 Jan 22 Feb 22 Dez 21 Jan 22 Feb 22

Importpreise 110,4 +13,4 +0,1 +4,3 . +24,0 +26,9 .

Erzeugerpreise gewerbliche Produkte 114,7 +10,5 +5,0 +2,2 . +24,2 +25,0 .

Verbraucherpreise 109,1 +3,1 +0,5 +0,4 +0,9 +5,3 +4,9 +5,1 

ifo Geschäftsklima 
Deutschland

saisonbereinigte Salden

Jul 21 Aug 21 Sep 21 Okt 21 Nov 21 Dez 21 Jan 22 Feb 22

Klima +20,2 +18,3 +16,6 +14,0 +11,1 +7,3 +9,9 +16,3 

Geschäftslage +29,4 +31,8 +29,3 +28,6 +25,9 +21,0 +19,3 +24,8 

Geschäftserwartungen +11,3 +5,5 +4,7 +0,3 -2,6 -5,6 +0,8 +8,1 

1 Stand: Februar 2022; Bruttoinlandsprodukt 4. Quartal 2021: ausführliche Meldung des Statistischen Bundesamtes (25. Februar 2022).
2 Produktion arbeitstäglich, Umsatz, Auftragseingang Industrie kalenderbereinigt, Auftragseingang Bauhauptgewerbe saisonbereinigt.
3 Ohne Energie.
Quellen: Statistisches Bundesamt, Bundesagentur für Arbeit, Deutsche Bundesbank, ifo Institut, eigene Berechnungen

noch: Finanzpolitisch wichtige Wirtschaftsdaten



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

47

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Konjunkturentwicklung aus finanzpolitischer Sicht

Monatsbericht des BMF 
März 2022

4,2 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück. Da-
bei wurden 22,1 Prozent mehr Waren importiert als 
im Vorjahresmonat. Der Saldo der Außenhandels-
bilanz betrug 3,5  Mrd.  Euro. Die Einnahmen der 
Einfuhrumsatzsteuer legten im Februar  2022 ge-
genüber Vorjahresmonat merklich zu, sie bezogen 
sich allerdings im Wesentlichen auf zwei Monate 
vorher getätigte Importe.

Global betrachtet hatte der Welthandel gemäß 
CPB  World Trade Monitor im Dezember  2021 ei-
nen spürbaren Zuwachs zu verzeichnen (+1,1 Pro-
zent gegenüber dem Vormonat). Auch die glo-
bale Industrieproduktion stieg zum Jahresende an 
(+1,2 Prozent gegenüber dem Vormonat). Das Kie-
ler Institut für Weltwirtschaft geht angesichts des 
Kriegs in der Ukraine und der damit einhergehen-
den Verunsicherung bereits für Februar  2022 von 
einem Rückgang des Welthandels um 5,6  Prozent 
aus. Dies wäre der größte monatliche Einbruch seit 
Beginn der Corona-Krise im Frühjahr 2020.

Nach vorn blickend dürfte der russische Angriff auf 
die Ukraine auch den Welthandel und den Außen-
handel in Deutschland dämpfen. Die ifo Exporter-
wartungen stellten sich im Februar  2022 im Vor-
monatsvergleich zwar noch nahezu unverändert 
optimistisch dar. Die Befragungen wurden jedoch 
vor Kriegsbeginn abgeschlossen.

Anstieg der Produktion zum 
Jahresbeginn

Das Produzierende Gewerbe startete mit einem 
deutlichen Produktionsplus von saisonberei-
nigt 2,7  Prozent gegenüber dem Vormonat in das 
Jahr 2022. Das Produktionsniveau lag saisonberei-
nigt damit noch um 3,0  Prozent unter dem Vor-
krisenwert vom Februar 2020. Zu dem Anstieg im 
Vormonatsvergleich trug insbesondere das Bauge-
werbe bei, das mit einem Anstieg um 10,1 Prozent 
seinen Rückgang vom Vormonat mehr als wie-
der wettmachen konnte. Innerhalb der Industrie 
trug besonders der Maschinenbau zum Produkti-
onsplus von saisonbereinigt 1,3 Prozent gegenüber 

dem Vormonat bei, wogegen die Automobilbran-
che einen Rückgang verzeichnete.

Neben der Produktion entwickelten sich auch Um-
satz und Auftragseingänge im Verarbeitenden Ge-
werbe im Januar  2022 positiv. Der Umsatz lag im 
Januar saisonbereinigt um 1,8  Prozent höher als 
im Vormonat und 2,9  Prozent über dem Vorjah-
resniveau. Die Auftragseingänge stiegen um sai-
sonbereinigt 1,8  Prozent gegenüber dem Vormo-
nat und lagen um 7,3 Prozent über dem Niveau des 
Vorjahresmonats.

Dämpfend auf die Produktion wirkten zu Jahresbe-
ginn bei starker Nachfrage – die Reichweite der In-
dustrieaufträge erreichte im Februar mit 4,5 Mona-
ten laut ifo  Institut einen Rekordwert  – nach wie 
vor die Materialengpässe. Im Februar (vor dem rus-
sischen Angriff auf die Ukraine) gaben rund drei 
Viertel der vom ifo  Institut befragten Industrie-
unternehmen an, Probleme bei der Beschaffung 
von Vorprodukten und Rohstoffen zu haben (nach 
67 Prozent im Januar 2022). Die derzeitigen geopo-
litischen Konflikte dürften die Engpässe und Lie-
ferzeiten zusätzlich verschärfen.

Aussichten beim privaten 
Konsum bleiben volatil

Nachdem im Dezember 2021 ein deutlicher Rück-
gang zu verzeichnen gewesen war, stiegen die Ein-
zelhandelsumsätze im Januar 2022 trotz steigender 
Corona-Fallzahlen und weiterhin geltender diesbe-
züglicher Auflagen wieder an und legten gegenüber 
dem Vormonat in preis-, kalender- und saisonbe-
reinigter Rechnung um 2,0 Prozent zu. Mit einem 
Plus von real 10,3  Prozent lag der Einzelhandels-
umsatz im Januar deutlich höher als im Vorjahres-
monat. Dabei dürfte die niedrige Vergleichsbasis 
maßgeblich für den deutlichen Zuwachs sein: Zum 
einen war der Januar 2021 von stärkeren Eindäm-
mungsmaßnahmen geprägt als der Januar  2022, 
zum anderen hatten wohl einige Verbraucherinnen 
und Verbraucher größere Anschaffungen, etwa von 
Einrichtungsgegenständen, aufgrund der befriste-
ten Umsatzsteuersatzsenkung im 2. Halbjahr 2020 
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noch in den Dezember  2020 vorgezogen. Im Ver-
gleich zum Vorkrisenmonat Februar 2020 war der 
Einzelhandelsumsatz im Januar 4,1 Prozent höher.

Nach Einzelbereichen lagen die Umsätze im Be-
reich Lebensmittel, Getränke und Tabak im Januar 
um 5,6  Prozent niedriger als im Vorjahresmonat. 
Demgegenüber war im Einzelhandel mit Nicht-Le-
bensmitteln ein Umsatzplus von 22,8  Prozent ge-
genüber dem Vorjahr zu verzeichnen. Dabei fiel 
vor allem das Umsatzplus im Bereich Textilien, Be-
kleidung, Schuhe und Lederwaren mit 241,6  Pro-
zent erheblich aus, lag aber immer noch 25,9 Pro-
zent unter dem Vorkrisenniveau des Februars 2020. 
Beim Internet- und Versandhandel war ein Rück-
gang von 6,2  Prozent im Vorjahresvergleich zu 
verzeichnen.

Der Umsatz im Gastgewerbe sank im Dezember 
preis-, kalender- und saisonbereinigt spürbar um 
21,1  Prozent gegenüber dem Vormonat. Im Vor-
jahresvergleich lag der Umsatz weiterhin deutlich 
höher (+96,8  Prozent). Dies hing aber maßgeblich 
mit den weitgehenden Schließungen am Ende des 
Jahres  2020 zusammen. Im Vergleich zum Vorkri-
senmonat Februar  2020 war der Gastgewerbeum-
satz noch um 27,1  Prozent niedriger. Im Gesamt-
jahr  2021 erzielte das Gastgewerbe 2,2  Prozent 
weniger Umsatz als im Vorjahr und 40,3  Prozent 
weniger als im Vorkrisenjahr 2019.

Lauf ifo  Geschäftsklima hat sich die Stimmung 
im Handel und bei den Dienstleistungen im Fe-
bruar  2022 vor Russlands Invasion in die Ukraine 
merklich verbessert. Das ifo  Geschäftsklima im 
Einzelhandel legte zum zweiten Mal hintereinan-
der nach zuvor sechs Rückgängen in Folge zu. Maß-
geblich hierfür war der zunehmende Optimismus 
bei den Erwartungen, wohingegen die Lageein-
schätzung nahezu unverändert blieb. Zudem wa-
ren weiterhin Lieferengpässe zu vermelden.

Auf Seiten der Verbraucherstimmung zeigte sich 
laut der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 

im Februar ein uneinheitliches Bild. Während die 
Konjunkturaussichten der Verbraucherinnen und 
Verbraucher etwas zulegten, mussten sowohl die 
Einkommenserwartung als auch die Anschaf-
fungsneigung gegenüber dem Vormonat Einbußen 
hinnehmen. Für den Monat März 2022 prognosti-
ziert die GfK für das Konsumklima einen Wert von 
-8,1 Punkten und damit 1,4 Punkte weniger als im 
Februar dieses Jahres. Auch diese Umfrage wurde 
allerdings vor Beginn der russischen Invasion der 
Ukraine durchgeführt.

Erholung am Arbeitsmarkt 
setzte sich im Februar fort

Der Arbeitsmarkt setzte seinen Erholungskurs am 
aktuellen Rand weiter fort. Die Zahl der als arbeits-
los registrierten Personen lag im Februar 2022 nach 
Ursprungswerten bei 2,43  Millionen, saisonberei-
nigt kam es gegenüber Vormonat zu einem merk-
lichen Rückgang um 33.000  Personen. Die sai-
sonbereinigte Arbeitslosenquote sank somit um 
0,1 Prozentpunkte auf 5,0 Prozent.

Im Januar  2022 waren nach Inländerkonzept und 
Ursprungswerten 45,0  Millionen Personen er-
werbstätig, rund 624.000  Personen mehr als im 
Vorjahresmonat. Gegenüber dem Vormonat stieg 
die Erwerbstätigkeit im Januar saisonbereinigt mit 
81.000 Personen deutlich an. Nach Hochrechnun-
gen der Bundesagentur für Arbeit erhielten im 
Dezember 641.000  Beschäftigte konjunkturelles 
Kurzarbeitergeld  – ein leichter Rückgang gegen-
über November  2021. Das ifo  Institut geht für Ja-
nuar  2022 von einem leichten Wiederanstieg der 
Kurzarbeit aus. Die Verstärkung der Inanspruch-
nahme von Kurzarbeit infolge des hohen Infekti-
onsgeschehens über die Wintermonate fiel nach 
aktuellen Erkenntnissen geringer aus als zunächst 
erwartet. Vor diesem Hintergrund verzeichnete das 
Lohnsteueraufkommen auch im Februar  2022 ein 
merkliches Plus gegenüber dem Vorjahresmonat.
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BIP-Wachstum und ifo Geschäftsklima Deutschland
Salden in %

Im April 2018 löste das ifo Geschäftsklima Deutschland den bisherigen Index für die Gewerbliche Wirtschaft ab.
Quellen: Statistisches Bundesamt; ifo Institut, eigene Berechnungen
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Umfragebasierte Frühindikatoren wie die Barome-
ter des ifo  Instituts und des Instituts für Arbeits-
markt- und Berufsforschung (IAB) deuteten zuletzt 
auf eine Fortsetzung der positiven Entwicklung in 
den nächsten Monaten hin. Die Befragungen sind 
jedoch Mitte Februar  2022 abgeschlossen wor-
den und bilden daher die aktuellen geopolitischen 

Entwicklungen noch nicht ab. Nach ersten Ein-
schätzungen des IAB dürfte der deutsche Arbeits-
markt unmittelbar nicht in großem Maße negativ 
durch die russische Invasion der Ukraine beein-
flusst werden. Sektorale beziehungsweise unter-
nehmensspezifische wirtschaftliche Schocks könn-
ten zunächst durch Kurzarbeit abgefedert werden. 
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Folgen der Invasion für die gesamtwirtschaftliche 
Entwicklung in Deutschland dürften jedoch im 
weiteren Verlauf auch Auswirkungen auf die Ent-
wicklung am Arbeitsmarkt haben.

Inflationsrate steigt im 
Februar erneut

Die Inflationsrate (Veränderung des Verbraucher-
preisindex gegenüber dem Vorjahresmonat) ist im 
Februar  2022 auf bereits stark erhöhtem Niveau 
wieder gestiegen. Sie lag nach Berechnungen des 
Statistischen Bundesamtes bei 5,1 Prozent; dies ent-
spricht einem (nicht-saisonbereinigten) Anstieg des 
Index um 0,9  Prozent gegenüber dem Vormonat. 
Der Preisdruck auf der vorgelagerten Stufe durch 

die Import- beziehungsweise Erzeugerpreise war 
dabei weiterhin sehr hoch, insbesondere im Ener-
giebereich, und schlug sich auch in den Verbrau-
cherpreisen nieder. Im Einzelnen betrug die Infla-
tionsrate beim Gesamtindex für Waren 7,9 Prozent 
(nach 7,2 Prozent im Januar), da runter 22,5 Prozent 
für Energie (nach 20,5 Prozent) und 5,3 Prozent für 
Nahrungsmittel (nach 5,0  Prozent). Die jährliche 
Veränderungsrate des Index für Dienstleistungen 
fiel leicht auf 2,8 Prozent (nach 2,9 Prozent), darun-
ter eine Rate von 1,5 Prozent bei Wohnungsmieten 
(nach 1,4 Prozent). Mit der russischen Invasion der 
Ukraine haben sich die ökonomische Unsicherheit 
und auch die Aufwärtsrisiken für die Inflation, ins-
besondere mit Blick auf die Energiepreisentwick-
lung, nochmals merklich erhöht.
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Steuereinnahmen im Februar 2022

Die Steuereinnahmen insgesamt (ohne Gemein-
desteuern) lagen im Februar 2022 um 15,5 Prozent 
über dem Ergebnis vom Februar 2021. Der Einnah-
mezuwachs war überwiegend auf das Plus bei den 
Gemeinschaftsteuern (+18,4 Prozent) zurückzufüh-
ren. Besonders hoch lag der Anstieg der Einnah-
men dabei bei den Steuern vom Umsatz. Dieser war 
jedoch überwiegend auf die niedrige Vorjahresba-
sis zurückzuführen, die durch die temporäre Um-
satzsteuersatzsenkung im 2.  Halbjahr  2020 sowie 
die Möglichkeit zur Herabsetzung der Sondervo-
rauszahlungen gemindert war. Zudem verzeich-
neten die Lohnsteuer, die veranlagte Einkommen-
steuer sowie die nicht veranlagten Steuern vom 
Ertrag einen merklichen Aufkommensanstieg ge-
genüber dem Vorjahresmonat. Die Bundessteuern 
verbuchten im Februar eine Zunahme um 2,4 Pro-
zent gegenüber dem Vorjahresmonat. Die Einnah-
men aus den Ländersteuern wiesen einen Anstieg 
um 11,7 Prozent auf.

EU-Eigenmittel

Im Berichtsmonat Februar  2022 wurden rund 
2,4 Mrd. Euro (-37,0 Prozent) weniger EU-Eigenmit-
tel (inklusive Zölle) abgeführt als im Februar 2021. 
Die monatlichen Anforderungen der Europäischen 
Union (EU) orientieren sich grundsätzlich an dem 
jeweils gültigen Jahreshaushalt der EU und vertei-
len sich recht gleichmäßig auf die einzelnen Mo-
nate, wobei der abgerufene Anteil dabei aufgrund 
des Finanzierungsbedarfs der  EU zu Jahresbeginn 
oft etwas höher liegt. Im Februar 2022 war das, an-
ders als im Vorjahr, jedoch weniger stark der Fall. 
Da der Jahreshaushalt in diesem Jahr in einer ähn-
lichen Größenordnung liegt wie im Vorjahr, kann 
im Gegenzug in späteren Monaten mit einem etwas 
höheren Abruf als im jeweiligen Monat des Vorjah-
res gerechnet werden.

Gesamtüberblick kumuliert 
Januar bis Februar 2022

In den Monaten Januar bis Februar 2022 stieg das 
Steueraufkommen insgesamt um 18,7 Prozent ge-
genüber dem Vorjahresniveau. Die Einnahmen aus 
den Gemeinschaftsteuern stiegen um 22,0  Pro-
zent; das Aufkommen der Bundessteuern sank um 
0,9  Prozent. Die Ländersteuern verzeichneten im 
bisherigen Jahresverlauf eine Einnahmezunahme 
um 16,6 Prozent.

Verteilung auf Bund, Länder 
und Gemeinden

Die Steuereinnahmen des Bundes nach Verrech-
nung von Bundesergänzungszuweisungen ver-
zeichneten im Februar  2022 einen Anstieg um 
34,2  Prozent gegenüber dem Ergebnis vom Fe-
bruar  2021. Maßgeblicher Faktor für den Unter-
schied zum Anstieg der Steuereinnahmen ins-
gesamt (ohne Gemeindesteuern) sind dabei die 
gegenüber dem Vorjahresmonat deutlich geringe-
ren Abführungen von EU-Eigenmitteln durch den 
Bund (s.  o.). Die Einnahmen des Bundes aus den 
Gemeinschaftsteuern stiegen mit 21,4  Prozent et-
was stärker als das Steueraufkommen der Gemein-
schaftsteuern insgesamt (+18,4 Prozent), da sich in 
der Verteilung des Umsatzsteueraufkommens auch 
in diesem Monat eine - allerdings nur noch mode-
rate  - Verschiebung zugunsten des Bundes ergab 
(vergleiche Artikel zu den Steuereinnahmen im Ja-
nuar 2022 in der Februarausgabe des BMF-Monats-
berichts). Die Einnahmen des Bundes aus den Bun-
dessteuern stiegen gegenüber Februar  2021 um 
2,4 Prozent. Die Zahlungen des Bundes an die Län-
der aus Bundesergänzungszuweisungen und Regi-
onalisierungsmitteln für den öffentlichen Perso-
nennahverkehr (ÖPNV) fielen dagegen höher als 
im Vorjahr aus.
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Die Länder verbuchten im Februar  2022 einen 
deutlichen Anstieg ihrer Steuereinnahmen um 
15,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Da-
bei stiegen auch die Einnahmen der Länder aus 
den Gemeinschaftsteuern insgesamt (+17,2  Pro-
zent) merklich, insbesondere aus den Steuern vom 
Umsatz (+27,3 Prozent). Darüber hinaus war bei den 
Ländersteuern ein deutliches Plus von 11,7 Prozent 
zu verzeichnen. Spiegelbildlich zu den höheren 

Zahlungen des Bundes stiegen die Einnahmen 
der Länder aus Bundesergänzungszuweisungen 
(+4,0  Prozent) sowie aus Regionalisierungsmitteln 
ÖPNV (+9,0 Prozent).

Der Gemeindeanteil an den Gemeinschaftsteuern 
stieg im Berichtszeitraum um 8,1 Prozent. Die Ein-
nahmen der Gemeinden aus den Steuern vom Um-
satz stiegen um 3,0 Prozent.
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2022

Februar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

Februar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer² 18.266 +8,3 38.211 +9,5 230.800 +5,7

Veranlagte Einkommensteuer 1.400 +82,4 3.420 +43,5 65.050  -10,1

Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag 984 +39,6 2.821 +21,0 23.450  -14,4

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge (einschließlich 
ehemaligem Zinsabschlag)

1.091  -22,6 2.017  -15,8 8.300  -17,2

Körperschaftsteuer 296  -73,1 1.799  -31,4 38.950  -7,5

Steuern vom Umsatz 27.723 +30,2 51.246 +37,8 270.750 +8,0

Gewerbesteuerumlage 340 +80,2 610 +153,0 5.005 +1,1

Erhöhte Gewerbesteuerumlage 0  -53,8 0 X 0 X

Gemeinschaftsteuern insgesamt 50.101 +18,4 100.125 +22,0 642.305 +2,6

Bundessteuern

Energiesteuer 1.514 +0,4 1.905 +3,5 38.450 +3,6

Tabaksteuer 748  -13,6 1.286  -12,1 15.420 +4,7

Alkoholsteuer 223  -2,8 401 +46,2 2.130 +2,0

Versicherungsteuer 5.371 +6,0 6.189 +4,7 15.350 +2,5

Stromsteuer 505 +22,5 1.133 +13,6 6.670  -0,3

Kraftfahrzeugsteuer 764  -5,4 1.647  -1,5 9.520  -0,3

Luftverkehrsteuer 39 +34,9 101 +159,4 1.140 +101,5

Solidaritätszuschlag 498  -3,1 1.164  -34,9 10.400  -5,7

Übrige Bundessteuern 119 +0,0 248 +11,0 1.449 +2,2

Bundessteuern insgesamt 9.781 +2,4 14.073  -0,9 100.529 +2,4

Ländersteuern

Erbschaftsteuer 813 +22,4 1.714 +33,1 9.350  -4,8

Grunderwerbsteuer 1.616 +5,9 3.204 +8,3 18.550 +1,2

Rennwett- und Lotteriesteuer 229 +30,1 487 +29,4 2.535 +8,7

Biersteuer 38  -12,6 86 +3,1 618 +5,8

Übrige Ländersteuern 35 +1,5 62 +5,3 548 +2,1

Ländersteuern insgesamt 2.731 +11,7 5.553 +16,6 31.601  -0,0

Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹ 
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Gemeinschaftsteuern

Lohnsteuer

Das Bruttoaufkommen der Lohnsteuer lag im Fe-
bruar  2022 um 7,0  Prozent über dem Aufkommen 
im Vorjahresmonat. Hierin spiegelt sich vor allem 
die gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich 
günstigere Lage am Arbeitsmarkt wider  – insbe-
sondere hat sich auch die Kurzarbeit gegenüber 
dem Vorjahr beträchtlich verringert. Das aus dem 
Lohnsteueraufkommen ausgezahlte Kindergeld lag 
um 0,7 Prozent unter dem Kindergeldaufkommen 
im Februar 2021. Im Ergebnis erhöhte sich das kas-
senmäßige Lohnsteueraufkommen im Vergleich 
zum Februar  2021 um 8,3  Prozent. In den Mona-
ten Januar bis Februar 2022 lag das kassenmäßige 
Lohnsteueraufkommen um 9,5  Prozent über dem 
Niveau des Vorjahreszeitraums.

Körperschaftsteuer

Das Körperschaftsteueraufkommen brutto lag im 
Februar 2022 um 0,8 Mrd. Euro (-72,5 Prozent) un-
ter dem Ergebnis des Februars  2021. In Veranla-
gungsmonaten wie dem Februar sind regelmäßig 
Schwankungen im Steueraufkommen gegenüber 
dem Vorjahresmonat zu beobachten. Aus dem 
Bruttoaufkommen wurden geringe Beträge an For-
schungs- und Investitionszulage ausgezahlt. Im Er-
gebnis war der Einfluss auf das kassenmäßige Kör-
perschaftsteueraufkommen mit einem Volumen 
von insgesamt rund 6,5  Mio.  Euro marginal. Im 
Februar  2022 lag das kassenmäßige Körperschaft-
steueraufkommen insgesamt um 0,8  Mrd.  Euro 
(-73,1  Prozent) niedriger als im Februar  2021. In 
den Monaten Januar bis Februar 2022 lag das kas-
senmäßige Körperschaftsteueraufkommen um 
0,8 Mrd. Euro (-31,4 Prozent) unter dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

2022

Februar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Januar bis 

Februar

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr 
Schätzungen 

für 20224

Veränderung 
gegenüber 

Vorjahr

in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent in Mio. Euro in Prozent

EU-Eigenmittel

Zölle 550 +59,5 972 +46,8 5.150 +0,5

Mehrwertsteuer-Eigenmittel 513  -33,8 908  -27,7 4.740 +7,3

BNE-Eigenmittel 3.103  -43,5 5.491  -38,3 30.340 +5,8

EU-Eigenmittel insgesamt 4.166  -37,0 7.371  -31,8 41.620 +8,9

Bund³ 27.003 +34,2 48.934 +35,1 328.364 +4,7

Länder³ 28.160 +15,5 56.507 +19,2 356.423 +0,4

EU 4.166  -37,0 7.371  -31,8 41.620 +8,9

Gemeindeanteil an der Einkommen- und 
Umsatzsteuer

3.834 +8,1 7.910 +9,3 53.178  -1,5

Steueraufkommen insgesamt  
(ohne Gemeindesteuern)

63.163 +15,5 120.722 +18,7 779.585 +2,4

1 Methodik: Kassenmäßige Verbuchung der Einzelsteuer insgesamt und Aufteilung auf die Ebenen entsprechend den gesetzlich 
festgelegten Anteilen. Aus kassentechnischen Gründen können die tatsächlich von den einzelnen Gebietskörperschaften im 
laufenden Monat vereinnahmten Steuerbeträge von den Sollgrößen abweichen.

2 Nach Abzug der Kindergelderstattung durch das Bundeszentralamt für Steuern.
3 Nach Ergänzungszuweisungen; Abweichung zu Tabelle „Einnahmen des Bundes“ ist methodisch bedingt (vergleiche Fußnote 1).
4 Ergebnis Arbeitskreis „Steuerschätzungen“ vom November 2021.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

noch: Entwicklung der Steuereinnahmen (ohne reine Gemeindesteuern) im laufenden Jahr¹
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Veranlagte Einkommensteuer

Das Aufkommen aus veranlagter Einkommen-
steuer brutto stieg im Februar  2022 um 42,7  Pro-
zent gegenüber Februar  2021. Auch hier war das 
Aufkommen von der Veranlagungstätigkeit be-
stimmt; merkliche Schwankungen zum Vorjahr 
sind nicht ungewöhnlich. Vom Bruttoaufkommen 
waren die Arbeitnehmererstattungen abzuzie-
hen, deren Niveau 9,0 Prozent niedriger als im Fe-
bruar 2021 lag. Zudem waren in geringem Ausmaß 
noch Investitions-, Forschungs- und Eigenheimzu-
lagen zu berücksichtigen. Per saldo stieg das kassen-
mäßige Aufkommen aus veranlagter Einkommen-
steuer um 82,4 Prozent gegenüber Fe bruar 2021. In 
den Monaten Januar bis Februar 2022 lag das kas-
senmäßige Aufkommen aus veranlagter Einkom-
mensteuer um 43,5 Prozent über dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Nicht veranlagte Steuern vom 
Ertrag

Im Februar  2022 lag das Bruttoaufkommen der 
nicht veranlagten Steuern vom Ertrag um 35,9 Pro-
zent über demjenigen im Vorjahresmonat. Aus dem 
Bruttoaufkommen wurden rund 75 Mio. Euro Er-
stattungen durch das Bundeszentralamt für Steu-
ern geleistet (+1,0 Prozent gegenüber Februar 2021). 
Insgesamt ergab sich damit ein Anstieg des Kassen-
aufkommens der nicht veranlagten Steuern vom 
Ertrag um 39,6 Prozent gegenüber Februar 2021. In 
den Monaten Januar bis Februar 2022 lag das kas-
senmäßige Aufkommen aus den nicht veranlagten 
Steuern vom Ertrag um 21,0 Prozent über dem Ni-
veau des Vorjahreszeitraums.

Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge

Das Aufkommen aus der Abgeltungsteuer auf 
Zins- und Veräußerungserträge lag im Fe-
bruar 2022 um 22,6 Prozent unter dem Niveau des 

Vorjahresmonats. In den Monaten Januar bis Fe-
bruar 2022 lag das kassenmäßige Aufkommen aus 
der Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungs-
erträge um 15,8  Prozent unter dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.

Steuern vom Umsatz

Das Aufkommen der Steuern vom Umsatz lag im Fe-
bruar 2022 um 30,2 Prozent höher als im Vorjahres-
monat. Die Einnahmen aus der Umsatzsteuer stie-
gen dabei um 26,9 Prozent gegenüber Februar 2021. 
Die Einnahmen aus der Einfuhrumsatzsteuer ver-
zeichneten einen Zuwachs um 66,5  Prozent. Auf-
grund der Dauerfristverlängerungen für die An-
meldung und Zahlung der Umsatzsteuer wird im 
Februar maßgeblich das Umsatzsteueraufkommen 
aus dem Dezember des Vorjahres kassenwirksam. 
Für den Vorjahresvergleich ist daher zu beachten, 
dass das Kassenaufkommen der Steuern vom Um-
satz im Februar 2021 durch die Auswirkungen der 
temporären Umsatzsteuersatzsenkung im 2. Halb-
jahr 2020 – hier Dezember 2020 – vermindert war. 
Weiterhin konnten von der Corona-Pandemie be-
troffene Firmen im Februar 2021 ihre Umsatzsteu-
er-Sondervorauszahlung herabsetzen. Auch dies 
wirkte sich mindernd auf das Kassenaufkommen 
im Vergleichsmonat aus. Bei der Einfuhrumsatz-
steuer kam es zudem sowohl im aktuellen Berichts-
monat als auch im Vergleichszeitraum zu Aufkom-
mensminderungen unterschiedlichen Ausmaßes, 
da der seit 2021 geltende Fälligkeitstermin für die 
Abführung der Einnahmen an den Fiskus (26.  ei-
nes Monats) im Februar aufgrund der notwendigen 
Bearbeitungszeiten eine teilweise Verbuchung der 
Einnahmen erst im Folgemonat verursachte. Da-
rüber hinaus spiegelte sich im Vorjahresvergleich 
bei den Steuern vom Umsatz die deutliche wirt-
schaftliche Erholung im Jahresverlauf 2021 wider. 
In den Monaten Januar bis Februar 2022 stieg das 
kassenmäßige Aufkommen der Steuern vom Um-
satz um 37,8  Prozent gegenüber dem Niveau des 
Vorjahreszeitraums.
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Bundessteuern

Das Aufkommen aus den Bundessteuern insgesamt 
lag im Februar 2022 um 2,4 Prozent über dem ent-
sprechenden Steueraufkommen im Vorjahresmo-
nat. Das Aufkommen aus dem Solidaritätszuschlag 
verringerte sich im Berichtsmonat um 3,1 Prozent 
gegenüber Februar 2021. Weiterhin war ein Einnah-
merückgang bei der Tabaksteuer (-13,6  Prozent), 
Kraftfahrzeugsteuer (-5,4  Prozent) und Alkohol-
steuer (-2,8 Prozent) zu verzeichnen. Zum Teil deut-
liche Zuwächse im Vergleich zum Vorjahresmonat 
ergaben sich bei der Stromsteuer (+22,5  Prozent), 
Energiesteuer (+0,4  Prozent), Versicherungsteuer 
(+6,0  Prozent) und Luftverkehrsteuer (+34,9  Pro-
zent); was bei Strom- und Luftverkehrsteuer maß-
geblich auf eine vergleichsweise niedrige Vorjah-
resbasis zurückzuführen war. Die Veränderungen 
bei den übrigen Steuerarten hatten betragsmäßig 
nur geringen Einfluss auf das Gesamtergebnis der 
Bundessteuern.

Ländersteuern

Das Aufkommen der Ländersteuern lag im Fe-
bruar  2022 um 11,7  Prozent über dem Ergebnis 
des Februars 2021. Die Einnahmen aus der Grund-
erwerbsteuer stiegen um 5,9 Prozent, aus der Erb-
schaftsteuer um 22,4 Prozent, aus der Feuerschutz-
steuer um 1,5 Prozent und aus der Rennwett- und 
Lotteriesteuer um 30,1  Prozent. Der Zuwachs bei 
der Rennwett- und Lotteriesteuer ergab sich vor al-
lem aus Einnahmen aus den neuen Steuerarten On-
line-Pokersteuer und Virtuelle Automaten steuer, 
die seit dem 1.  Juli  2021 erhoben werden. Bei der 
Biersteuer ergab sich ein Rückgang um 12,6  Pro-
zent gegenüber Februar 2021.
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Entwicklung des Bundeshaushalts bis 
einschließlich Februar 2022

Bis der Haushalt  2022 vom Deutschen Bundestag 
verabschiedet und im Bundesgesetzblatt verkün-
det ist, arbeitet die Bundesregierung im Rahmen 
der sogenannten vorläufigen Haushaltsführung, 
die im Wesentlichen auf Art. 111 Grundgesetz ba-
siert (siehe hierzu Monatsbericht des BMF vom Ja-
nuar  2022 „Vorläufige Haushaltsführung  2022“). 
Da somit das Soll des Bundeshaushalts 2022 noch 
nicht feststeht, können in den folgenden Tabellen 
keine Sollwerte dargestellt werden.

Einnahmen

Die Einnahmen des Bundeshaushalts beliefen sich 
in den Monaten Januar bis Februar 2022 auf rund 
51,1  Mrd.  Euro. Damit lagen die Einnahmen um 
35,5  Prozent (rund +13,4  Mrd.  Euro) höher als im 
gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die Steuereinnah-
men (inklusive der EU-Eigenmittelabflüsse) stiegen 
um 37,2 Prozent (rund +12,9 Mrd. Euro) gegenüber 
der Vorjahresperiode. Die Einnahmen aus Steuern 
vom Umsatz stiegen dabei um 44,9 Prozent (rund 
+7,7 Mrd. Euro). Die Einnahmen aus Einkommen- 
und Körperschaftsteuer wuchsen um 9,8  Prozent 
(rund +1,7 Mrd. Euro) an. Das Aufkommen aus dem 
Solidaritätszuschlag verringerte sich dagegen um 
34,9  Prozent (rund -0,6  Mrd.  Euro). Zur Zunahme 
der Steuereinnahmen trugen auch geringere Zah-
lungen an die Europäische Union (EU)  – BNE-Ei-
genmittel der EU und Mehrwertsteuer-Eigenmittel 
der EU – bei, die um rund 3,8 Mrd. Euro niedriger 
waren als im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

Die Sonstigen Einnahmen lagen im Berichtszeit-
raum um 15,7  Prozent (rund 0,5  Mrd.  Euro) über 
dem entsprechenden Vorjahresergebnis, was vor 
allem auf höhere Einnahmen aus Beteiligungen der 
EU-Strukturfonds zurückzuführen war.

Ausgaben

Die Ausgaben des Bundeshaushalts betrugen 
in den Monaten Januar bis Februar  2022 rund 
79,8  Mrd.  Euro und lagen damit um 11,0  Prozent 
(rund -9,9  Mrd.  Euro) unter dem entsprechenden 
Vorjahresniveau. Nach ökonomischen Arten geglie-
dert resultierte der Rückgang der Ausgaben im be-
trachteten Zeitraum vorrangig aus geringeren kon-
sumtiven Ausgaben (-7,2 Prozent beziehungsweise 
rund -5,7  Mrd.  Euro). Dabei gingen die laufenden 
Zuweisungen an Sozialversicherungen um 6,0 Pro-
zent (rund -2,3 Mrd. Euro) zurück. Im Januar 2021 
war eine einmalige Zuweisung an die Liquiditäts-
reserve des Gesundheitsfonds für das Zukunftspro-
gramm Krankenhäuser in Höhe von 3,0 Mrd. Euro 
erfolgt. Die Zuschüsse an Unternehmen sanken 
um 43,0  Prozent (rund -4,5  Mrd.  Euro). Für Coro-
na-Unternehmenshilfen wurden von Januar bis 
Februar 2022 rund 1,5 Mrd. Euro aufgewendet. Im 
Vorjahreszeitraum waren es rund 6,2  Mrd.  Euro 
gewesen.

Die investiven Ausgaben beliefen sich im betrach-
teten Zeitraum auf rund 5,3 Mrd. Euro. Damit lagen 
sie um 43,8 Prozent (rund -4,2 Mrd. Euro) unter dem 
Niveau des Vorjahreszeitraums, was vor allem auf 
die unterjährigen Liquiditätshilfen an die Bundes-
agentur für Arbeit zurückzuführen war. Diese wa-
ren von Januar bis Februar 2022 rund 3,5 Mrd. Euro 
geringer als im Vorjahreszeitraum. Am Ende des 
Haushaltsjahres  2021 wurden die unterjährig ge-
währten Hilfen, die bis zum Schluss des Haushalts-
jahres nicht zurückgezahlt werden konnten, in ei-
nen Zuschuss an die Bundesagentur umgewandelt. 
Die Sachinvestitionen lagen rund 0,1 Mrd. Euro un-
ter dem Vorjahresniveau.
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Entwicklung des Bundeshaushalts

Ist 2021
Ist-Entwicklung1  

Februar 2022

Ausgaben (Mrd. Euro)² 556,6 79,8

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent -11,0

Einnahmen (Mrd. Euro)³ 341,0 51,1

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 35,5

Steuereinnahmen (Mrd. Euro) 313,5 47,7

Unterjährige Veränderung gegenüber Vorjahr in Prozent 37,2

Saldo der durchlaufenden Mittel (Mrd. Euro) 0,0 0,0

Finanzierungssaldo (Mrd. Euro) -215,6 - 28,7

Deckung/Verwendung: 215,6 28,7

Kassenmittel (Mrd. Euro) - 22,7

Münzeinnahmen (Mrd. Euro) 0,2 0,0

Saldo der Rücklagenbewegungen4 0,0 0,0

Nettokreditaufnahme/unterjähriger Kapitalmarktsaldo5 (Mrd. Euro) 215,4 6,1

Abweichungen durch Rundung der Zahlen möglich.
1 Buchungsergebnisse.
2 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 

eines kassenmäßigen Fehlbetrages. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
3 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 

Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.
4 Negative Werte stellen Rücklagenbildung dar.
5 (-) Tilgung, (+) Kreditaufnahme.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Finanzierungssaldo

Im Zeitraum Januar bis Februar 2022 wies der Bun-
deshaushalt ein Finanzierungsdefizit von rund 
28,7 Mrd. Euro auf.

Die Einnahmen und Ausgaben unterliegen im Laufe 
des Haushaltsjahres starken Schwankungen und 
beeinflussen somit die eingesetzten Kassenmittel 
in den einzelnen Monaten in unterschiedlichem 

Maße. Auch der Kapitalmarktsaldo zeigt im Jah-
resverlauf in der Regel starke Schwankungen. Die 
unterjährige Entwicklung des Finanzierungssaldos 
und des jeweiligen Kapitalmarktsaldos sind daher 
keine Indikatoren, aus denen sich die erforderliche 
Nettokreditaufnahme und der Finanzierungssaldo 
am Jahresende errechnen lassen. Dies gilt in beson-
derem Maße zu Beginn eines Jahres. Dabei ist zu-
sätzlich die derzeit noch vorläufige Haushaltsfüh-
rung zu beachten.
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Entwicklung der Bundesausgaben nach Aufgabenbereichen

Ist 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber 
Vorjahr

Februar 
2021

Februar 
2022

in Mio. 
Euro

Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Allgemeine Dienste 100.399 18,0 14.292 15.166 +6,1

Wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 13.224 2,4 1.517 1.480 -2,4

Verteidigung 46.550 8,4 6.712 7.106 +5,9

Politische Führung, zentrale Verwaltung 20.576 3,7 3.472 3.628 +4,5

Finanzverwaltung 5.981 1,1 883 948 +7,3

Bildung, Wissenschaft, Forschung, Kulturelle Angelegenheiten 28.985 5,2 2.504 2.389 -4,6

Förderung für Schülerinnen und Schüler, Studierende, 
Weiterbildungsteilnehmende

4.912 0,9 784 761 -3,0

Wissenschaft, Forschung, Entwicklung außerhalb der Hochschulen 16.259 2,9 1.193 830 -30,4

Soziale Sicherung, Familie und Jugend, Arbeitsmarktpolitik 281.133 50,5 60.304 49.760 -17,5

Sozialversicherungen einschließlich Arbeitslosenversicherung 147.057 26,4 37.034 30.912 -16,5

darunter:

Allgemeine Rentenversicherung 97.343 17,5 22.930 23.342 +1,8

Krankenversicherung 18.887 3,4 5.512 2.551 -53,7

Arbeitslosenversicherung 16.935 3,0 5.413 1.931 -64,3

Arbeitsmarktpolitik 42.109 7,6 6.860 6.491 -5,4

darunter:

Arbeitslosengeld II nach SGB II 21.748 3,9 3.746 3.536 -5,6

Leistungen des Bundes für Unterkunft und Heizung nach dem SGB II 10.090 1,8 1.775 1.550 -12,7

Familienhilfe, Wohlfahrtspflege u. ä. 11.038 2,0 1.775 1.851 +4,2

Soziale Leistungen für Folgen von Krieg und politischen Ereignissen 2.159 0,4 481 435 -9,6

Sonstige soziale Angelegenheiten 67.506 12,1 12.102 7.772 -35,8

Gesundheit, Umwelt, Sport, Erholung 16.959 3,0 3.548 4.206 +18,5

Wohnungswesen, Städtebau, Raumordnung und kommunale 
Gemeinschaftsdienste

2.270 0,4 128 150 +16,4

Wohnungswesen, Wohnungsbauprämie 1.320 0,2 112 142 +27,0

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 1.953 0,4 110 118 +6,7

Energie- und Wasserwirtschaft, Gewerbe, Dienstleistungen 5.705 1,0 984 1.012 +2,9

Regionale Förderungsmaßnahmen 1.796 0,3 72 117 +61,9

Bergbau, Verarbeitendes Gewerbe und Baugewerbe 801 0,1 309 305 -1,3

Verkehrs- und Nachrichtenwesen 29.781 5,4 2.581 2.563 -0,7

Straßen 8.451 1,5 368 617 +67,4

Eisenbahnen und öffentlicher Personennahverkehr 14.139 2,5 949 1.056 +11,2

Allgemeine Finanzwirtschaft 89.432 16,1 5.244 4.433 -15,5

Grund- und Kapitalvermögen, Sondervermögen und Finanzzuweisungen 84.467 15,2 703 728 +3,7

Zinsausgaben und Ausgaben im Zusammenhang mit der Schuldenaufnahme 3.881 0,7 4.190 3.322 -20,7

Ausgaben insgesamt¹ 556.617 100,0 89.695 79.796 -11,0

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Ausgaben des Bundes nach ökonomischen Arten

Ist 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber Vorjahr 
Februar 

2021
Februar 

2022

in Mio. Euro
Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Konsumtive Ausgaben 510.835 91,8 80.203 74.462  -7,2

Personalausgaben 36.498 6,6 6.987 7.264 +4,0

Aktivbezüge 27.237 4,9 5.090 5.269 +3,5

Versorgung 9.261 1,7 1.897 1.995 +5,2

Laufender Sachaufwand 38.670 6,9 4.016 4.370 +8,8

Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens 1.083 0,2 105 115 +9,5

Militärische Beschaffungen 17.068 3,1 1.330 1.356 +2,0

Sonstiger laufender Sachaufwand 20.518 3,7 2.581 2.898 +12,3

Zinsausgaben 3.855 0,7 4.189 3.321  -20,7

Laufende Zuweisungen und Zuschüsse 427.989 76,9 64.633 59.178  -8,4

an Verwaltungen 117.438 21,1 7.203 7.665 +6,4

an andere Bereiche 310.551 55,8 57.430 51.513  -10,3

darunter:

Unternehmen 83.683 15,0 10.449 5.959  -43,0

Renten, Unterstützungen u. a. 32.557 5,8 5.590 5.479  -2,0

Sozialversicherungen 172.478 31,0 38.400 36.086  -6,0

Sonstige Vermögensübertragungen 3.824 0,7 378 329  -13,0

Investive Ausgaben 45.782 8,2 9.492 5.334  -43,8

Finanzierungshilfen 39.321 7,1 8.933 4.904  -45,1

Zuweisungen und Zuschüsse 33.788 6,1 2.722 2.484  -8,7

Darlehensgewährungen, Gewährleistungen 2.363 0,4 5.911 2.420  -59,1

Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen 3.170 0,6 300 0  -100,0

Sachinvestitionen 6.461 1,2 559 429  -23,3

Baumaßnahmen 3.920 0,7 290 203  -30,0

Erwerb von beweglichen Sachen 2.453 0,4 266 225  -15,4

Grunderwerb 88 0,0 4 1  -75,0

Globalansätze 0 0,0 0 0 X

Ausgaben insgesamt¹ 556.617 100,0 89.695 79.796  -11,0

1 Mit Ausnahme der Ausgaben zur Schuldentilgung am Kreditmarkt, der Zuführungen an Rücklagen und der Ausgaben zur Deckung 
eines kassenmäßigen Fehlbetrags. Ohne Ausgaben aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Einnahmen des Bundes

Ist 2021

Ist-Entwicklung Unterjährige 
Veränderung 

gegenüber Vorjahr 
Februar 

2021
Februar 

2022

in Mio. Euro
Anteil in 
Prozent in Mio. Euro in Prozent

Steuern 313.545 91,9 34.735 47.661 +37,2

Bundesanteile an Gemeinschaftsteuern 277.795 81,5 34.475 44.022 +27,7

Einkommen- und Körperschaftsteuer 
(einschließlich Abgeltungsteuer auf Zins- und 
Veräußerungserträge)

162.587 47,7 17.099 18.780 +9,8

davon:

Lohnsteuer 92.671 27,2 12.566 14.097 +12,2

Veranlagte Einkommensteuer 30.746 9,0 1.012 1.451 +43,4

Nicht veranlagte Steuer vom Ertrag 13.695 4,0 1.156 1.388 +20,1

Abgeltungsteuer auf Zins- und Veräußerungserträge 4.413 1,3 1.055 888  -15,8

Körperschaftsteuer 21.062 6,2 1.311 957  -27,0

Steuern vom Umsatz 113.126 33,2 17.241 24.988 +44,9

Gewerbesteuerumlage 2.082 0,6 135 254 +88,1

Energiesteuer 37.120 10,9 1.840 1.905 +3,5

Tabaksteuer 14.733 4,3 1.463 1.286  -12,1

Solidaritätszuschlag 11.028 3,2 1.787 1.164  -34,9

Versicherungsteuer 14.980 4,4 5.910 6.189 +4,7

Stromsteuer 6.691 2,0 997 1.133 +13,6

Kraftfahrzeugsteuer 9.546 2,8 1.671 1.647  -1,4

Alkoholsteuer inklusive Alkopopsteuer 2.084 0,6 274 401 +46,4

Kaffeesteuer 1.058 0,3 162 168 +3,7

Luftverkehrsteuer 566 0,2 39 101 +159,0

Schaumweinsteuer und Zwischenerzeugnissteuer 363 0,1 61 79 +29,5

Sonstige Bundessteuern 2 0,0 0 1 X

Abzugsbeträge

Konsolidierungshilfen an die Länder 800 X 0 0 +0,0

Ergänzungszuweisungen an Länder 10.071 X 0 0 +0,0

BNE-Eigenmittel der EU 28.683 X 8.897 5.491  -38,3

Mehrwertsteuer-Eigenmittel der EU 4.416 X 1.256 908  -27,7

Zuweisungen an Länder für ÖPNV 9.458 X 1.545 1.786 +15,6

Zuweisung an die Länder für Kfz-Steuer und Lkw-Maut 8.992 X 2.248 2.248 +0,0

Sonstige Einnahmen 27.472 8,1 2.931 3.392 +15,7

Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 5.342 1,6 35 45 +28,6

Zinseinnahmen 346 0,1 47 91 +93,6

Darlehensrückflüsse, Beteiligungen, 
Kapitalrückzahlungen, Gewährleistungen

1.304 0,4 111 121 +9,0

Einnahmen insgesamt¹ 341.017 100,0 37.666 51.053 +35,5

1 Mit Ausnahme der Einnahmen aus Krediten vom Kreditmarkt, der Entnahme aus Rücklagen und der Einnahmen aus kassenmäßigen 
Überschüssen sowie der Münzeinnahmen. Ohne Einnahmen aus haushaltstechnischen Verrechnungen.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Die Kreditaufnahme des Bundes dient der Finan-
zierung des Bundeshaushalts und der Sonderver-
mögen des Bundes. Sondervermögen werden un-
terschieden in solche Sondervermögen, die über 
den Bundeshaushalt oder andere Einnahmen mit-
finanziert werden, und Sondervermögen mit eige-
ner Kreditermächtigung (Finanzmarktstabilisie-
rungsfonds (FMS), Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(WSF) und Investitions- und Tilgungsfonds (ITF) 
sowie Restrukturierungsfonds (RSF)). Der RSF wird 
nachfolgend nicht mit aufgeführt, da zu den be-
trachteten Stichtagen keine Kreditaufnahme vor-
gelegen hat. Die Kreditaufnahme für die Sonder-
vermögen FMS und WSF dient dabei zum einen 
der Finanzierung von Aufwendungen für Stabili-
sierungsmaßnahmen gemäß §  9 Abs.  1 Stabilisie-
rungsfondsgesetz (StFG) oder der Rekapitalisierung 
von Unternehmen gemäß §  22  StFG. Zum ande-
ren nimmt der Bund für FMS und WSF auch Kre-
dite auf, die gemäß § 9 Abs. 5 und § 23 StFG dann 
als konditionsgleiche Darlehen an Anstalten des 
öffentlichen Rechts durchgeleitet werden. Die Auf-
nahme dieser Kredite über den Bund dient der 
Kostenersparnis.

Die nachfolgenden Erläuterungen beziehen sich

 ● erst auf die gesamte Kreditaufnahme des 
Bundes,

 ● dann auf die Kreditaufnahme beziehungs-
weise Verschuldung des Bundeshaushalts und 
der mitfinanzierten Sondervermögen sowie 
von FMS, WSF und ITF ohne Finanzierung von 
Darlehen für Anstalten des öffentlichen Rechts 
und

 ● anschließend auf die Kreditaufnahme für FMS 
und WSF zur Finanzierung von an Anstalten 
des öffentlichen Rechts durchzuleitende Dar-
lehen (im Folgenden „Darlehensfinanzierung“).

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes

Der Bund hatte am 31. Dezember 2021 Kredite in 
Höhe von 1.438,4  Mrd.  Euro aufgenommen. Die-
ser Bestand erhöhte sich zum 28. Februar 2022 auf 
1.457,0 Mrd. Euro. Der Anstieg der Kreditaufnahme 
um 18,6  Mrd.  Euro ging auf den Finanzierungs-
bedarf des Bundes für den Haushalt und die Son-
dervermögen einschließlich der Bedarfe von FMS 
und WSF zur Durchleitung von Darlehen an An-
stalten des öffentlichen Rechts zurück. Wie bereits 
in den Jahren 2020 und 2021 wird auch die Kredit-
aufnahme im Jahr  2022 im Vergleich zu früheren 
Jahren erhöht sein. Dies liegt u.  a. daran, dass ein 
großer Teil des zusätzlichen pandemiebedingten 
Kreditbedarfs der Jahre 2020 und 2021 über Wert-
papiere mit kurzen Laufzeiten finanziert wurde, die 
nunmehr fällig werden und refinanziert werden 
müssen. Der Bund beabsichtigt, das hohe ausste-
hende Volumen dieser kurzlaufenden Wertpapiere 
mittelfristig sukzessive abzubauen.

Der Anstieg des Bestands der Kreditaufnahme ge-
genüber dem 31.  Dezember  2021 resultierte aus 
neuen Aufnahmen im Volumen von 78,1 Mrd. Euro, 
denen wiederum Fälligkeiten im Volumen von 
59,5 Mrd. Euro gegenüberstanden. Bis zum 28. Fe-
bruar  2022 wurden für die Verzinsung aller auch 
in früheren Jahren aufgenommenen bestehenden 
Kredite saldiert 3,3 Mrd. Euro aufgewendet.

Im Februar 2022 wurden 29,7 Mrd. Euro an Bundes-
wertpapieren emittiert. Der Schwerpunkt lag mit 
29,0  Mrd.  Euro bei den konventionellen Bundes-
wertpapieren. Sie verteilten sich auf 1,5 Mrd. Euro 
30-jährige Bundesanleihen, 5,5  Mrd.  Euro 10-jäh-
rige Bundesanleihen1, 4,0  Mrd.  Euro Bundesobli-

1 In diesem Bericht werden die im Jahr 2020 eingeführten 
7- und 15-jährigen Bundesanleihen zu den 10-jährigen 
Bundesanleihen gezählt. Seit dem Jahr 2022 werden keine 
7-jährigen Anleihen mehr begeben.

Kreditaufnahme des Bundes und seiner 
Sondervermögen
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gationen, 6,0 Mrd. Euro Bundesschatzanweisungen 
und 12,0  Mrd.  Euro Unverzinsliche Schatzanwei-
sungen des Bundes. In inflationsindexierten Bun-
deswertpapieren wurden 0,7  Mrd.  Euro begeben. 
Im Februar  2022 erfolgten keine Emissionen in 
Grünen Bundeswertpapieren.

Die Eigenbestände des Bundes an Bundeswert-
papieren verringerten sich im Februar  2022 um 
2,5  Mrd.  Euro auf 147,4  Mrd.  Euro. Die Verände-
rung resultierte aus Sekundärmarktverkäufen in 
Höhe von 12,5 Mrd. Euro, denen Käufe in Höhe von 
4,7 Mrd. Euro und die Erhöhung von Eigenbestän-
den durch bei Emission zurückbehaltene Emissi-
onsanteile um 5,3 Mrd. Euro gegenüberstanden.

Am 28. Februar 2022 entfielen 93,6 Prozent der Kre-
ditaufnahmen auf die Kreditaufnahme des Bundes 
für Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung, 6,4 Prozent der Kreditaufnahme 
entfielen auf die Darlehensfinanzierung.

Entwicklung der Kreditauf-
nahme des Bundes (Haushalt 
und Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung)

Im Februar  2022 wurden für den Bund (Haushalt 
und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzie-
rung) 30,5  Mrd.  Euro an Krediten aufgenommen. 
Gleichzeitig wurden 22,7 Mrd. Euro fällige Kredite 
getilgt. Für die Verzinsung der Kredite des Bun-
des (Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung) wurden im Februar 2022 saldiert 
0,1 Mrd. Euro aufgewendet.

Am 28.  Februar  2022 betrug der Bestand der Kre-
ditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sonder-
vermögen ohne Darlehensfinanzierung) insgesamt 
1.364,1 Mrd. Euro. Damit erhöhte sich dieser gegen-
über dem 31.  Dezember  2021 um 16,1  Mrd.  Euro. 
Mit 16,0  Mrd.  Euro entfiel fast die gesamte Erhö-
hung auf den Bundeshaushalt, dessen Bestand auf 
1.322,4 Mrd. Euro anstieg. Per 28. Februar 2022 be-
trug der Bestand der Kreditaufnahme für den ITF 
unverändert 16,1 Mrd. Euro. Der Bestand der Kre-
ditaufnahme des FMS für Kredite für Aufwen-
dungen gemäß §  9 Abs.  1  StFG betrug zu diesem 
Stichtag unverändert 22,7  Mrd.  Euro. Die Kredit-
ermächtigungen des WSF für Kredite für Rekapi-
talisierungsmaßnahmen gemäß § 22 StFG wurden 
im Februar 2022 geringfügig in Anspruch genom-
men, sodass sich per 28. Februar 2022 ein Bestand 
an Krediten von 2,8 Mrd. Euro ergab.

Entwicklung der 
Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung

Seit dem Jahr  2019 werden für den FMS Kredite 
zur Refinanzierung von an die FMS Wertmanage-
ment (FMS-WM) durchzuleitende Darlehen ge-
mäß §  9 Abs.  5  StFG aufgenommen. In ähnlicher 
Weise erfolgt seit dem Jahr  2020 eine Kreditauf-
nahme für den WSF zur Gewährung von Darle-
hen an die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
zur Finanzierung von Krisenmaßnahmen gemäß 
§  23  StFG. Im Februar  2022 wurden für den FMS 
zu diesem Zweck 1,8 Mrd. Euro neue Kredite auf-
genommen, es wurden keine Kredite fällig. Der Be-
stand von 55,0  Mrd.  Euro am 31.  Dezember  2021 
hat sich damit per 28.  Februar  2022 geringfügig 
auf 58,5 Mrd. Euro erhöht. Zur Darlehensfinanzie-
rung für den WSF wurden im Februar 2022 weder 
Kredite aufgenommen noch fällige Kredite getilgt. 
Der Bestand von 34,4 Mrd. Euro am 31. Januar 2022 
hat sich damit im Laufe des Februars  2022 nicht 
verändert. Seit Jahresbeginn stieg der Bestand der 
Kredite zur Darlehensfinanzierung insgesamt auf 
92,9 Mrd. Euro.
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Kreditaufnahme des Bundes - Bestand und laufendes Jahr
in Mio. Euro

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Weitere Einzelheiten für den Monat Februar 2022 
können folgenden Tabellen entnommen werden:

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes,

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
(Haushalt und Sondervermögen ohne Darle-
hensfinanzierung),

 ● Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 
zur Darlehensfinanzierung,

 ● Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigen-
bestände an Bundeswertpapieren.

Im statistischen Anhang der Online-Version des 
Monatsberichts sind zusätzlich die drei erstge-
nannten Tabellen mit Daten für den bisherigen 

Jahresverlauf, die nach Restlaufzeitklassen grup-
pierte Kreditaufnahme des Bundes sowie die mo-
natliche Historie zur Kreditaufnahme, dem Bedarf 
der Kreditaufnahme, Tilgungen und Zinsen für die 
Kreditaufnahme enthalten.

Die Abbildung „Kreditaufnahme des Bundes – Be-
stand und laufendes Jahr“ zeigt die Verteilung 
der Kreditaufnahme auf die Finanzierungsin-
strumente, sowohl für die bisherige Aufnahme im 
Jahr  2022 als auch für den gesamten Bestand per 
28. Fe bruar 2022. Den größten Anteil der Kreditauf-
nahme im Fe bruar 2022 machten mit 31,7 Mrd. Euro 
beziehungsweise 40,6  Prozent die (teils unterjäh-
rig fälligen) Unverzinslichen Schatzanweisungen 
des Bundes aus, gefolgt von den 10-jährigen Bun-
desanleihen mit 15,4  Mrd.  Euro beziehungsweise 
19,7 Prozent. Zu diesem Segment werden hier auch 
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die im Jahr 2020 neu eingeführten 7 und 15-jähri-
gen Bundesanleihen gezählt. Per 28.  Februar  2022 
waren über 99 Prozent des Bestands der Kreditauf-
nahmen des Bundes in Form von Inhaberschuld-
verschreibungen verbrieft, bei denen die konkreten 
Gläubiger dem Bund nicht bekannt sind.

Details zu den geplanten Emissionen und den 
Tilgungen von Bundeswertpapieren können in 
den Pressemitteilungen zum Emissionskalender 

nachgelesen werden.2 Auf der Internetseite der 
Bundesrepublik Deutschland  – Finanzagen-
tur  GmbH werden zudem nach jeder Auktion 
von Bundeswertpapieren die Auktionsergebnisse 
veröffentlicht.3

2 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017047

3 http://www.bundesfinanzministerium.de/mb/2017046

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes im Februar 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme)

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen

31. Januar  
2022  Februar  Februar 

28. Februar 
2022 Februar Februar 

Insgesamt 1.447.443 32.254 -22.719 1.456.978 9.535 -127

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.314.763 30.404 -22.719 1.322.448 7.685 -104

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.734 - - 22.734 - -

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten 
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

56.750 1.750 - 58.500 1.750 -23

Investitions- und Tilgungsfonds 16.111 - - 16.111 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungs-
maßnahmen gemäß § 22 StFG)

2.679 100 - 2.779 100 -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds 
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

34.406 - - 34.406 - -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.348.681 31.386 -22.644 1.357.422 8.742 -372

30-jährige Bundesanleihen 279.622 2.923 - 282.545 2.923 733

10-jährige Bundesanleihen 608.434 6.080 - 614.514 6.080 -1.274

Bundesobligationen 197.033 3.630 - 200.663 3.630 -3

Bundesschatzanweisungen 110.599 6.671 - 117.270 6.671 60

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

152.993 12.081 -22.644 142.431 -10.562 112

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 66.074 868 - 66.942 868 266

Grüne Bundeswertpapiere 22.520 - - 22.520 - -

Schuldscheindarlehen 5.695 - -75 5.620 -75 -20

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und Sondervermögen ohne Darlehensfinanzierung) 
im Februar 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand
Aufnahme 
(Zunahme) 

Tilgungen 
(Abnahme) Bestand 

Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen 

31. Januar 
2022 Februar Februar

28. Februar 
2022 Februar Februar

Insgesamt 1.356.287 30.504 -22.719 1.364.071 7.785 -104

Gliederung nach Verwendung

Bundeshaushalt 1.314.763 30.404 -22.719 1.322.448 7.685 -104

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Aufwendungen  
gemäß § 9 Abs. 1 StFG)

22.734 - - 22.734 - -

Investitions- und Tilgungsfonds 16.111 - - 16.111 - -

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für Rekapitalisierungs-
maßnahmen gemäß § 22 StFG)

2.679 100 - 2.779 100 -

Gliederung nach Instrumentenarten

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.257.524 29.636 -22.644 1.264.516 6.992 -349

30-jährige Bundesanleihen 279.622 2.923 - 282.545 2.923 733

10-jährige Bundesanleihen 578.934 5.580 - 584.514 5.580 -1.248

Bundesobligationen 162.983 2.880 - 165.863 2.880 -1

Bundesschatzanweisungen 83.999 6.171 - 90.170 6.171 55

Unverzinsliche Schatzanweisungen 
des Bundes

151.986 12.081 -22.644 141.424 -10.562 112

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 66.074 868 - 66.942 868 266

Grüne Bundeswertpapiere 22.520 - - 22.520 - -

Schuldscheindarlehen 5.695 - -75 5.620 -75 -20

Sonstige Kredite und Buchschulden 4.474 - - 4.474 - -

nachrichtlich:

Verbindlichkeiten aus der 
Kapitalindexierung inflationsindexierter 
Bundeswertpapiere

7.099 7.507 408 -

Rücklagen gemäß 
Schlusszahlungsfinanzierungsgesetz 
(SchlussFinG)

4.350 4.390 41 -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Die Verbindlichkeiten aus der Kapitalindexierung enthalten die seit Laufzeitbeginn bis zum Stichtag entstandenen inflationsbedingten 
Erhöhungsbeträge auf die ursprünglichen Emissionsbeträge. 
Die Rücklage enthält dagegen nur jene Erhöhungsbeträge, die sich jeweils zum Kupontermin am 15. April eines jeden Jahres (§ 4 Abs. 1 
SchlussFinG) sowie an den Aufstockungsterminen eines inflationsindexierten Wertpapiers (§ 4 Abs. 2 SchlussFinG) ergeben. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Stichtag/Periode

Bestand 
Aufnahme  
(Zunahme) 

Tilgungen 
(Abnahme) 

Bestand 
Bestands-
änderung 

(Saldo) Zinsen 

31. Januar 
2022 Februar Februar

28. Februar 
2022 Februar Februar

Insgesamt 91.156 1.750 - 92.906 1.750 -23

Gliederung nach Verwendung

Finanzmarktstabilisierungsfonds 
(Kredite für Abwicklungsanstalten  
gemäß § 9 Abs. 5 StFG)

56.750 1.750 - 58.500 1.750 -23

Wirtschaftsstabilisierungsfonds  
(Kredite für die Kreditanstalt für 
Wiederaufbau gemäß § 23 StFG)

34.406 - - 34.406 - -

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich. 
Das BMF ist nach § 9 Abs. 5 StFG ermächtigt, für den FMS Kredite bis zu 60 Mrd. Euro aufzunehmen, damit nach § 8 Abs. 10 StFG 
der FMS Darlehen an Abwicklungsanstalten zur Refinanzierung der von diesen übernommenen Vermögensgegenständen gewähren 
kann. Diese Kreditaufnahme ist für die Verschuldung insgesamt neutral, weil sie die bei Abwicklungsanstalten sonst notwendige 
Kreditaufnahme am Markt ersetzt. Sie erhöht jedoch die Verschuldung in Bundeswertpapieren. 
Das BMF ist nach § 24 Abs. 1 i. V. m. § 23 StFG ermächtigt, für den WSF zum Zwecke der Darlehensgewährung Kredite in Höhe von bis 
zu 100 Mrd. Euro aufzunehmen. Nach § 23 StFG kann der WSF der KfW Darlehen zur Refinanzierung der ihr von der Bundesregierung als 
Reaktion auf die sogenannte Corona-Krise zugewiesenen Sonderprogramme gewähren. 
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung im Februar 2022 
in Mio. Euro

Entwicklung von Umlaufvolumen und Eigenbestände an Bundeswertpapieren im Februar 2022 
in Mio. Euro

Stichtag/Periode

Bestand Zunahme Abnahme Bestand

Bestands-
änderung 

(Saldo)

31. Januar 
2022  Februar  Februar 

28. Februar 
2022 Februar 

Umlaufvolumen insgesamt 1.586.150 29.700 -22.500 1.593.350 7.200

Konventionelle Bundeswertpapiere 1.491.000 29.000 -22.500 1.497.500 6.500

30-jährige Bundesanleihen 328.000 1.500 - 329.500 1.500

10-jährige Bundesanleihen 669.000 5.500 - 674.500 5.500

Bundesobligationen 221.000 4.000 - 225.000 4.000

Bundesschatzanweisungen 121.000 6.000 - 127.000 6.000

Unverzinsliche Schatzanweisungen des Bundes 
(inklusive Kassenemissionen)

152.000 12.000 -22.500 141.500 -10.500

Inflationsindexierte Bundeswertpapiere 71.150 700 - 71.850 700

30-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 11.400 200 - 11.600 200

10-jährige inflationsindexierte Anleihen des Bundes 59.750 500 - 60.250 500

Grüne Bundeswertpapiere 24.000 - - 24.000 -

30-jährige Grüne Bundesanleihen 6.000 - - 6.000 -

10-jährige Grüne Bundesanleihen 13.000 - - 13.000 -

Grüne Bundesobligationen 5.000 - - 5.000 -

Eigenbestände -149.869 - - -147.396 2.472

Abweichungen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Rückblick auf die Sitzung 
der Eurogruppe und die 
informellen Sitzungen der 
ECOFIN-Ministerinnen und 
-Minister am 25. Februar 2022 
in Paris und am 2. März 2022

Aufgrund der aktuellen geopolitischen Entwick-
lungen in der Ukraine hat die französische Rats-
präsidentschaft die Planungen kurzfristig grundle-
gend geändert und den Fokus der Beratungen der 
ECOFIN-Ministerinnen und -Minister, der Euro-
päischen Kommission und der Europäischen Zen-
tralbank (EZB) auf die Lage in der Ukraine gelegt. 
Es fand ein intensiver Austausch statt, insbeson-
dere zu den wirtschaftlichen und finanziellen Fol-
gen der militärischen Aggression Russlands gegen 
die Ukraine sowie zu möglichen Sanktionen.

Einleitend gaben die Europäische Kommission und 
die EZB eine erste vorläufige Einschätzung zu den 
möglichen wirtschaftlichen und finanziellen Fol-
gen. Sie betonten insbesondere die bestehenden er-
heblichen Unsicherheiten. Die Europäische Kom-
mission erläuterte die Finanzsanktionen wie am 
Vortag politisch entschieden. Die EZB bekräftigte 
erneut, geldpolitische Entscheidungen datenba-
siert zu treffen. Bundesfinanzminister Christian 
Lindner betonte die besondere Bedeutung der eu-
ropäischen gemeinsamen Werte und Interessen in 
dieser Zeit sowie die Notwendigkeit der umfängli-
chen Unterstützung für die Ukraine. Er sprach sich 
dafür aus, persönliche Sanktionen gegen den rus-
sischen Präsidenten Wladimir Putin und den rus-
sischen Außenminister Sergei Lawrow zu verhän-
gen. Alle Optionen lägen weiterhin auf dem Tisch, 
auch ein Ausschluss Russlands aus der Society for 
Worldwide Interbank Financial Telecommuni-
cation sei denkbar. Dies sei sorgfältig zu prüfen. 

Auch die anderen wortnehmenden Mitgliedstaa-
ten brachten ihre Unterstützung für die Ukraine 
und ihre Sorge zum Ausdruck. Im Mittelpunkt der 
Beiträge standen die humanitären und wirtschaft-
lichen Folgen des russischen Angriffs auf die Ukra-
ine, die Auswirkungen auf die Energieversorgung 
und -preise, Möglichkeiten zum Schutz der eu-
ropäischen Wirtschaft und der Umgang mit den 
mit der Krise einhergehenden möglichen zusätzli-
chen fiskalischen Belastungen. Die ECOFIN-Minis-
terinnen und -Minister widmeten sich vertieft der 
Sanktionsfrage.

Beim Mittagessen trug Daniela Schwarzer (Execu-
tive Director in Europa und Eurasien für die Open 
Society Foundations) vor. Der Schwerpunkt ihrer 
Intervention lag ebenfalls auf der Ukrainekrise und 
der geopolitischen Situation. Im Mittelpunkt des 
Mittagessens stand allerdings der Entwurf einer 
gemeinsamen Presseerklärung zur Ukraine, welche 
die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister zusam-
men mit der Europäischen Kommission und der 
EZB verabschiedet hatten. Die Ministerinnen und 
-Minister bekräftigen darin, die am Vortag vom Eu-
ropäischen Rat verabschiedeten wirtschaftlichen 
und finanziellen Sanktionen unverzüglich umset-
zen zu wollen, und baten die Europäische Kommis-
sion und die EZB, die Folgen einer weiteren Ein-
schränkung des Zugangs russischer Finanzinstitute 
zum Finanzsystem zu prüfen. Die Präsidentin der 
EZB Christine Lagarde veröffentlichte am 25.  Fe-
bruar 2022 ein zusätzliches eigenes Statement zur 
Ukraine, in dem sie bekräftigt, dass die EZB die von 
der  EU und den europäischen Regierungen be-
schlossenen Sanktionen umsetzen werde. Ferner 
wird darin unterstrichen, dass die EZB bereit sei, 
alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um ih-
rer Verantwortung für die Sicherung der Preis- und 
Finanzstabilität im Euro-Währungsgebiet gerecht 
zu werden.
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Eurogruppe

Die Eurogruppe tauschte sich zunächst über die 
Überprüfung der wirtschaftspolitischen Steuerung 
(sogenannte Economic Governance Review) in Be-
zug auf die Eurozonendimension des makroöko-
nomischen Ungleichgewichteverfahrens (Macro-
economic Imbalance Procedure, MIP) aus. Im 
Oktober  2021 hatte die Europäische Kommission 
die Überprüfung des Stabilitäts- und Wachstums-
pakts sowie des MIP wieder aufgenommen. Die 
Eurogruppe stimmte darin überein, dass sich die 
Wirtschaft im Euroraum weiter erholt, was für die 
Angemessenheit der gemeinsam getroffenen Maß-
nahmen spricht und die Zuversicht bestärkt, dass 
die Wirtschaft den zunehmenden Herausforderun-
gen gewachsen ist. Die Ministerinnen und Minis-
ter teilten die Meinung, dass das MIP einen Beitrag 
zum Abbau von Ungleichgewichten leiste, und er-
kannten die Bedeutung für den Euroraum an. Ei-
nige Ministerinnen und Minister sprachen sich für 
eine stärkere Rolle der Eurogruppe aus, um die Ei-
genverantwortung und politische Zugkraft des 
Verfahrens zu steigern. Die Ministerinnen und 
Minister stimmten im Allgemeinen darin über-
ein, die Verbindung zwischen dem MIP und an-
deren Überwachungsprozessen (insbesondere den 
Eurozonen empfehlungen) zu stärken. Auch aus 
deutscher Sicht leistet das bestehende MIP einen 
wichtigen Beitrag für die Früherkennung von po-
tenziellen Krisen. Bundesfinanzminister Christian 
Lindner hob in seiner Intervention insbesondere 
die Bedeutung der Beibehaltung des asymmetri-
schen Ansatzes bei der Bewertung von Leistungs-
bilanzüberschüssen und -defiziten als angemessen 
und gerechtfertigt hervor.

Anschließend befasste sich die Eurogruppe mit dem 
aktuellen Stand der Arbeiten der EZB zum digita-
len Euro. Am 14. Juli 2021 hatte der Gouverneurs-
rat der EZB den Start einer zweijährigen Untersu-
chungsphase für einen digitalen Euro beschlossen 
(„Investigationsphase“). Die Europäische Kommis-
sion hat kürzlich in Aussicht gestellt, voraussicht-
lich Anfang 2023 einen möglichen Rechtsakt zum 
digitalen Euro vorzustellen. Zunächst informier-
ten die EZB und die Europäische Kommission die 

Eurogruppe über die laufenden Arbeiten zum di-
gitalen Euro: Die EZB erläuterte den laufenden Ar-
beitsprozess und stellte insbesondere den Sach-
stand in Bezug auf mögliche Anwendungsfälle für 
einen digitalen Euro vor. Die Europäische Kommis-
sion informierte, dass sie eine öffentliche Konsul-
tation in Vorbereitung des Gesetzgebungsprozesses 
zeitnah anstoßen werde. Die Eurogruppe bekräf-
tigte erneut die weitreichende Bedeutung des Pro-
jekts zum digitalen Euro. In der Diskussion brach-
ten die wenigen intervenierenden Mitgliedstaaten 
ihre Unterstützung der laufenden Arbeiten der EZB 
zum Ausdruck. Die Eurogruppe veröffentlichte ein 
Statement und begrüßte darin den Einsatz der 
EZB und der Europäischen Kommission. Die Eu-
rogruppe bekräftigte, in diesem Prozess weiterhin 
eine aktive Rolle zu spielen.

Des Weiteren wurde über die erreichte Einigung im 
Grundsatz (vorbehaltlich Parlamentsbeteiligung) 
über die von Griechenland beabsichtigte vorzei-
tige Teil-Rückzahlung europäischer Hilfskredite 
aus dem ersten Hilfsprogramm informiert. Über 
die vorzeitige Rückzahlung des Darlehens des In-
ternationalen Währungsfonds durch Griechen-
land bestand bereits zuvor Einigkeit. Dies wurde 
von der Eurogruppe in einem Statement begrüßt. 
Daneben bestätigte die Eurogruppe erwartungs-
gemäß die Wiederernennung von Tuomas Saaren-
heimo als Vorsitzender der Eurogruppen-Arbeits-
gruppe für eine weitere zweijährige Amtszeit ab 
dem 1. April 2022.

Informeller ECOFIN-Rat

Der inhaltliche Fokus lag auf der Sicherstellung 
starken und widerstandsfähigen Wachstums, ins-
besondere auch mit Blick auf die Rolle des europä-
ischen Finanzsektors. Am informellen ECOFIN-Rat 
nahm auch die Vorsitzende des Wirtschafts- und 
Währungsausschusses des Europäischen Parla-
ments Irene Tinagli teil. Ferner waren die Zentral-
bankgouverneurinnen und -gouverneure der na-
tionalen Notenbanken zu den Arbeitssitzungen  I 
und II eingeladen worden.

68



A
kt

ue
lle

 W
irt

sc
ha

ft
s-

 u
nd

 F
in

an
zl

ag
e

69

Aktuelle Wirtschafts- und Finanzlage
Europäische Wirtschafts- und Finanzpolitik

Monatsbericht des BMF 
März 2022

In der ersten Arbeitssitzung wurden Wege aus der 
COVID-19-Krise und die Weichenstellungen für 
die kommenden Jahre bis  2030 behandelt. In die 
Debatte führte OECD-Chefvolkswirtin Laurence 
Boone ein, deren Präsentation sich auf Wege zu ei-
ner besseren Zukunft nach der Pandemie in der EU 
konzentrierte, auch vor dem Hintergrund der 
neuen geopolitischen Spannungen. Es bestehe das 
Risiko anhaltend hoher Energiepreise bei gedämpf-
tem Wachstum. Hinsichtlich der geopolitischen 
Spannungen arbeitete sie heraus, dass, während die 
Handelsbeziehungen sowie die direkten Finanz-
beziehungen zwischen Russland und den meisten 
EU-Mitgliedstaaten eher weniger stark ausgeprägt 
seien, russisches Gas eine wichtige Rolle im euro-
päischen Energiemix spiele. Die Energieversor-
gungssicherheit der EU sei ziemlich vulnerabel. Die 
Aussichten der  EU würden auch durch die wach-
sende digitale Kluft mit dem Rest der Welt getrübt. 
Es herrsche ein Qualifikationsdefizit in der EU, und 
die EU habe Probleme, Talente zu halten. Nur we-
nige der Tech-Giganten seien aus Europa. Es gebe 
einen Bedarf an digitalen Investitionen. Um die 
Klimaziele zu halten, seien mehr Innovationen 
im Bereich der sauberen Energie erforderlich so-
wie mehr öffentliche Investitionen. Die Europäi-
sche Kommission teilte die Einschätzung der Orga-
nisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (Organisation for Economic Co-op-
eration and Development, OECD). Sie informierte 
über eine Gruppe hochrangiger Expertinnen und 
Experten, die von Kommissar Paolo Gentiloni ein-
berufen wurde, um sich über die wirtschaftlichen 
und sozialen Herausforderungen Post-COVID aus-
zutauschen. Die Europäische Kommission betonte 
die Rolle von Next Generation  EU und stellte he-
raus, dass es eine gemeinsame Aufgabe sei, Wege 
zur Stabilität zu finden. Die EZB lobte den Beitrag 
der OECD und stellte insbesondere auf die Bedeu-
tung der Banken- und Kapitalmarktunion (Cap-
ital Markets Union, CMU) ab. Die Vorsitzende des 
Wirtschafts- und Währungsausschusses des Eu-
ropäischen Parlaments Irene Tinagli unterstrich 
die Notwendigkeit solidarischen Handelns und 
drückte die Besorgnis des Europäischen Parla-
ments über die Inflation und Energiepreise aus. Die 

Beiträge der wortnehmenden Mitgliedstaaten gin-
gen in die gleiche Richtung: Eine Gruppe Mitglied-
staaten betonte die zentrale Rolle von Bildung und 
Qualifikationen, während andere Mitgliedstaaten 
die Bedeutung einer breiten Innovationsdynamik 
unterstrichen. Einige Mitgliedstaaten unterstri-
chen ebenfalls die Relevanz privater Investitionen, 
andere Mitgliedstaaten stellten auf die Bedeutung 
der CMU ab.

Die zweite Arbeitssitzung befasste sich mit einem 
starken Finanzsektor für stärkeres Wachstum in 
Europa. Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minis-
ter wurden von William Wright, Gründer und Ma-
nager des Think Tanks „New Financial“, und Ana 
Botín, Aufsichtsratsvorsitzende der Banco Santan-
der, in die Thematik eingeführt. William Wright er-
läuterte, dass die gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen entscheidend für private Investitionen seien. 
Die europäischen Kapitalmärkte seien zu klein 
und fragmentiert, es gebe deutliches Wachstums-
potenzial. Ana Botín betonte ebenfalls die Bedeu-
tung der CMU. Sie stellte insbesondere auf die Rolle 
der Banken ab und erläuterte, dass die Harmonisie-
rung des relevanten rechtlichen Rahmens zentral 
für die Wettbewerbsfähigkeit sei. Die Europäische 
Kommission rief ebenfalls zur Weiterentwicklung 
der Kapitalmarktunion auf. Die Finanzindustrie 
sei der Schlüsselsektor für grüne Investitionen. Bei 
den wortnehmenden Mitgliedstaaten herrschte Ei-
nigkeit über die Bedeutung der CMU. Der Präsi-
dent der Deutschen Bundesbank Joachim Nagel in-
tervenierte zur CMU: Seit das Projekt „Next CMU“ 
im Jahr 2019 präsentiert wurde, seien leider keine 
signifikanten Fortschritte erzielt worden, und der 
aktuelle Sachstand einer Kapitalmarktunion sei 
mithin enttäuschend. Vielleicht seien die bishe-
rigen Pläne einer großen Lösung zu ambitioniert. 
Er schlage daher kleinere, aber realistische Schritte 
vor, z. B. im Bereich „Green Finance“. Dabei handle 
es sich um einen von Grund auf neuen Regelungs-
bereich, den man gemeinsam harmonisiert erar-
beiten könne. Die Harmonisierung von 27  bereits 
bestehenden Insolvenzrechtsregimen beispiels-
weise erweise sich im Vergleich als sehr komplex.
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Informelle Videokonferenz des 
ECOFIN-Rates

Am 2.  März  2022 setzte die französische Ratsprä-
sidentschaft zudem kurzfristig eine informelle Vi-
deokonferenz des ECOFIN-Rates an. Im Mittel-
punkt stand eine erste Bestandsaufnahme nach 
Verabschiedung der umfassenden Sanktionen ge-
gen Russland. Hierbei standen insbesondere die 
Auswirkungen auf den Finanzsektor in Russland, 
die Auswirkungen auf die Wirtschaft der  EU und 
die Diskussion möglicher weiterer Sanktionen im 
Vordergrund.

Die ECOFIN-Ministerinnen und -Minister standen 
in großer Einigkeit hinter den getroffenen Sankti-
onen und forderten die Verabschiedung weiterer 
Maßnahmen zum Schließen von Schlupflöchern 
und zur Verhinderung einer Umgehung von Sank-
tionen. Das Gros der Mitgliedstaaten sprach sich 
explizit für die Erweiterung der Sanktionen gegen 
Belarus und die Einbeziehung von Kryptowährun-
gen aus.

Bundesfinanzminister Christian Lindner dankte 
den EU-Institutionen für die geleistete Arbeit 
und begrüßte ausdrücklich das vereinte Vorgehen 
der EU. Die Maßnahmen gegen die russische Zen-
tralbank seien sehr effektiv gewesen und Deutsch-
land sei offen für die Prüfung weiterer Maßnahmen.

70



Aktuelles aus dem BMF

Aktuelles  
aus dem BMF

Termine 72

Publikationen 73



Aktuelles aus dem BMF Monatsbericht des BMF 
März 2022

Termine
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Finanz- und wirtschaftspolitische Termine

Datum Veranstaltung

4./5. April 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

18. bis 24. April 2022 Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington, D.C., USA

21. bis 23. April 2022 Treffen der G20-Finanzministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-gouverneure in Washington, D.C., USA

18. bis 20. Mai 2022 Treffen der G7-Finanzministerinnen und -minister und -Notenbankgouverneurinnen und 
-gouverneure in Bonn und Königswinter, Deutschland

23./24. Mai 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

16./17. Juni 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Luxemburg

11./12. Juli 2022 Eurogruppe und ECOFIN-Rat in Brüssel, Belgien

Aufgrund der Corona-Pandemie stehen Termin und Format der Treffen erst kurz vorher fest.
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Datum Veranstaltung

16. März 2022 Kabinettsbeschluss zu den Eckwerten für Regierungsentwurf 2023 und Finanzplan bis 2026

10. bis 12. Mai 2022 Steuerschätzung

22. Juni 2022 Kabinettsbeschluss zum Entwurf des Bundeshaushalts 2023 und Finanzplan bis 2026

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Terminplan für die Aufstellung und Beratung des Bundeshaushalts 2023  
und des Finanzplans bis 2026
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Publikationen

Veröffentlichungskalender¹ der Monatsberichte inklusive der finanzwirtschaftlichen Daten

Publikationen des BMF

Monatsbericht Ausgabe Berichtszeitraum Veröffentlichungszeitpunkt

April 2022 März 2022 22. April 2022

Mai 2022 April 2022 20. Mai 2022

Juni 2022 Mai 2022 21. Juni 2022

Juli 2022 Juni 2022 21. Juli 2022

August 2022 Juli 2022 19. August 2022

September 2022 August 2022 22. September 2022

Oktober 2022 September 2022 20. Oktober 2022

November 2022 Oktober 2022 22. November 2022

Dezember 2022 November 2022 22. Dezember 2022

1 Nach Special Data Dissemination Standard Plus (SDDS Plus) des IWF, siehe http://dsbb.imf.org
Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Das BMF hat folgende Publikation herausgegeben: 

Bund-Länder-Finanzbeziehungen auf der Grundlage der Finanzverfassung (de/en)

Publikationen des BMF können kostenfrei bestellt werden beim:

Bundesministerium der Finanzen

Wilhelmstraße 97

10117 Berlin

Zentraler Bestellservice:

Telefon: 03018 272 2721

Telefax: 03018 10 272 2721

E-Mail: publikationen@bundesregierung.de

Internet:

http://www.bundesfinanzministerium.de 

http://www.bmf-monatsbericht.de

Quelle: Bundesministerium der Finanzen
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Übersichten zur 
finanzwirtschaftlichen Entwicklung
Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes (Haushalt und der Sondervermögen ohne 
Darlehensfinanzierung) 

Entwicklung der Kreditaufnahme des Bundes zur Darlehensfinanzierung 

Kreditaufnahme des Bundes

Nach dem Haus halts ge setz über nom me ne Gewährleistungen

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Haushalt Bund

Kennziffern für Special Data Dissemination Standard (SDDS) – Kreditaufnahme des Bundes

Bundeshaushalt Gesamtübersicht 2015 bis 2021

Ausgaben des Bundes nach volkswirtschaftlichen Arten

Haushaltsquerschnitt: Glie de rung der Aus ga ben nach Aus ga be grup pen und Funk tio nen

Gesamtübersicht über die Entwicklung des Bundeshaushalts 1969 bis 2020

Entwicklung des öffentlichen Gesamthaushalts

Steueraufkommen nach Steuergruppen

Entwicklung der Steuer- und Abgabenquoten

Entwicklung der Staatsquote

Schulden der öffentlichen Haushalte

Entwicklung der Finanzierungssalden der öffentlichen Haushalte

Internationaler Vergleich der öffentlichen Haushaltssalden

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-01-entwicklung-kreditaufnahme-bund.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-02-entwicklung-verschuldung-bundeshaushalt-und-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-03-entwicklung-refinanzierung-der-sondervermoegen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-04-kreditaufnahme-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-05-gewaehrleistungen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-06-kennziffern-fuer-sdds-central-government-operations.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-07-kennziffern-fuer-sdds-central-government-debt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-08-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-09-ausgaben-des-bundes.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-10-haushaltsquerschnitt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-11-gesamtuebersicht-entwicklung-bundeshaushalt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-12-entwicklung-des-oeffentlichen-gesamthaushalts.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-13-steueraufkommen-nach-steuergruppen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-14-entwicklung-der-steuer-und-abgabequoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-15-entwicklung-der-staatsquote.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-16-schulden-der-oeffentlichen-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-17-entwicklung-der-finanzierungssalden.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-18-internationaler-vergleich.html
http://www.bmf-monatsbericht.de/
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Staatsschuldenquote im internationalen Vergleich

Steuerquoten im internationalen Vergleich

Abgabenquoten im internationalen Vergleich

Staatsquoten im internationalen Vergleich

Entwicklung der EU-Haushalte 2020 bis 2021

Entwicklung der Länderhaushalte

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben und der Kernhaushalte des Bundes und der Länder

Die Einnahmen, Ausgaben und Kernhaushalte der Länder

Produktionslücken, Budgetsemielastizität und Konjunkturkomponenten

Produktionspotenzial und -lücken

Beiträge der Produktionsfaktoren und des technischen Fortschritts zum preisbereinigten 
Potenzialwachstum

Bruttoinlandsprodukt

Bevölkerung und Arbeitsmarkt

Kapitalstock und Investitionen

Solow-Residuen und Totale Faktorproduktivität

Preise und Löhne

 

Übersichten zur 
Entwicklung der Länderhaushalte

Gesamtwirtschaftliches Produktionspotenzial 
und Konjunktur komponenten des Bundes

https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-19-staatsschuldenquoten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-20-steuerquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-21-abgabenquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-22-staatsquoten-im-internationalen-vergleich.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-1-23-entwicklung-der-eu-haushalte.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-01-entwicklung-der-laenderhaushalte-soll-ist.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-03-entwicklung-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-bund-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-2-04-einnahmen-ausgaben-und-kernhaushalte-laender.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-01-produktionsluecken-budgetsemielastizitaet-konjunkturkomponenten.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-02-produktionspotenzial-und-luecken.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-03-beitraege-der-produktionsfaktoren.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-04-bruttoinlandsprodukt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2022/03/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-05-bevoelkerung-und-arbeitsmarkt.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/2023/02/Inhalte/Kapitel-6-Statistiken/6-3-06-kapitalstock-und-investitionen.html
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Kennzahlen zur 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung
Wirtschaftswachstum und Beschäftigung

Preisentwicklung

Außenwirtschaft

Einkommensverteilung

Reales Bruttoinlandsprodukt im internationalen Vergleich

Harmonisierte Verbraucherpreise im internationalen Vergleich

Harmonisierte Arbeitslosenquote im internationalen Vergleich

Reales Bruttoinlandsprodukt, Verbraucherpreise und Leistungsbilanz in ausgewählten 
Schwellenländern

Übersicht Weltfinanzmärkte

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu BIP, Verbraucherpreisen 
und Arbeitslosenquote

Jüngste wirtschaftliche Vorausschätzungen von EU-KOM, OECD, IWF zu Haushaltssalden,  
Staatsschuldenquote und Leistungsbilanzsaldo
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Zeichenerklärung für Tabellen

Zeichen Erklärung

– nichts vorhanden

0 weniger als die Hälfte von 1 in der letzten besetzten Stelle, jedoch mehr als nichts

· Zahlenwert unbekannt

X Wert nicht sinnvoll

Onlineversion des Monatsberichts

Der BMF-Monatsbericht ist auch im Internet verfügbar als eMagazin mit vielen Extra-Funktionen: Die 
Inhalte sind in mobiler Ansicht auch unterwegs praktisch abrufbar, digitale Infografiken sind interaktiv 
bearbeitbar, eine einfache Menüführung sorgt für schnelle Übersicht und Datenfreunde erhalten Zugang zu 
einem umfangreichen Statistikbereich.
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